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Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten

E I N L A D U N G
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,

zu der am

Mittwoch, dem 11.12.2019 um 18:00 Uhr

am Tagungsort

Bibliothek Damgarten, Wasserstraße 34 a, 18311 Ribnitz-Damgarten,

stattfindenden 4. Sitzung der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten

möchte ich Sie recht herzlich einladen.

Tagesordnung

öffentlicher Teil:

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Feststellung der Tagesordnung
3. Einwohnerfragestunde
4. Bestätigung des Protokolls der Stadtvertretersitzung vom 30.10.2019 mit Protokollkontrolle
5. Information der Koordinationsstelle in Sachen Asylbewerber in Ribnitz-Damgarten
6. Monitoring Stadtentwicklung für das Berichtsjahr 2018 (Frau Genschow)
7. Satzung der Stadt Ribnitz-Damgarten zur Aufhebung der Sanierungssatzung über die 

förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes "Innenstadt Ribnitz"
8. Satzung der Stadt Ribnitz-Damgarten über die Aufhebung der Sanierungssatzung über die 

förmliche Festlegung des Erweiterungsgebietes (Erweiterungsgebiet 1 und Erweiterungsgebiet 
2) des Sanierungsgebietes "Innenstadt Ribnitz"

9. Satzung der Stadt Ribnitz-Damgarten über die Aufhebung der Sanierungssatzung über die 
förmliche Festlegung des Erweiterungsgebietes 3 des Sanierungsgebietes "Innenstadt Ribnitz"

10. Satzung der Stadt Ribnitz-Damgarten über die Aufhebung der Sanierungssatzung über die 
förmliche Festlegung des Erweiterungsgebietes 4 des Sanierungsgebietes "Innenstadt Ribnitz"

11. Satzung der Stadt Ribnitz-Damgarten zur Aufhebung der Sanierungssatzung über die 
förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes "Innenstadt Damgarten"

12. Satzung der Stadt Ribnitz-Damgarten zur Aufhebung der Sanierungssatzung über die 
förmliche Festlegung des "Erweiterungsgebietes 1 des Sanierungsgebietes Innenstadt 
Damgarten"

13. Beschluss zur Fortführung des Bebauungsplanverfahrens Nr. 86 der Stadt Ribnitz-Damgarten, 
"Wohngebiet Am Tannenwald", Saaler Chaussee, im Verfahren nach § 13 b BauGB

14. Aufstellungsbeschluss über den Bebauungsplan Nr. 100 der Stadt Ribnitz-Damgarten, 
"Wohnbebauung nördlich der Pütnitzer Straße" OT Pütnitz, im Verfahren nach § 13 b BauGB

15. Aufstellungsbeschluss über den Bebauungsplan Nr. 101 der Stadt Ribnitz-Damgarten, 
"Wohnbebauung östlich der Feldstraße", im Verfahren nach § 13 b BauGB

16. Aufstellungsbeschluss über den Bebauungsplan Nr. 102 der Stadt Ribnitz-Damgarten, 
"Wohngebiet Sandhufe V", im Verfahren nach § 13 b BauGB
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17. Aufstellungsbeschluss über den Bebauungsplan Nr. 103 der Stadt Ribnitz-Damgarten, 
"Wohnbebauung Sanitzer Straße / Rostocker Landweg" im Verfahren nach § 13 b BauGB

18. Aufstellungsbeschluss über den einfachen Bebauungsplan Nr. 104 der Stadt Ribnitz-
Damgarten "Wohnbebauung Bahnhofstraße / Ecke Mittelweg" im Verfahren nach § 13 a 
BauGB

19. Beratung und Beschlussfassung zum Kooperationsvertrag über die Zusammenarbeit in der 
Regiopolregion Rostock

20. Anhebung der Hebesätze für die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer mit der 
Beschlussfassung zur Haushaltssatzung 2020

21. 3. Änderungssatzung zur 4. Neufassung der Hauptsatzung der Bernsteinstadt Ribnitz-
Damgarten

22. Bestätigung des Protokolls der 29. Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Ribnitz-
Damgarten GmbH

23. Bestätigung des Protokolls der 31. Gesellschafterversammlung der Gebäudewirtschaft Ribnitz-
Damgarten GmbH

24. Informationen des Bürgermeisters
25. Anfragen/Mitteilungen

nichtöffentlicher Teil:

26. Veräußerung von Liegenschaften
27. Auskünfte/Mitteilungen

Mit freundlichen Grüßen

Thomas Huth
Vorsitz



Stadtver t re tung Ribni tz -Damgar ten Beschlussvorlage
RDG/BV/BA-19/023

öffentlich

Betreff

Satzung der Stadt Ribnitz-Damgarten zur Aufhebung der 
Sanierungssatzung über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes 
"Innenstadt Ribnitz"

Sachbearbeitendes Amt:
Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften

Datum
24.09.2019

Sachbearbeitung:
Guido Keil
Verantwortlich:
Herr Körner
Beteiligte Dienststellen:

Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin Status
 Bau- und Wirtschaftsausschuss der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten 
(Vorberatung)

26.11.2019 Ö
 Hauptausschuss der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten (Vorberatung) 04.12.2019 N
 Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten (Entscheidung) 11.12.2019 Ö

Beschluss-Nr. RDG/BV/BA-19/023

Satzung der Stadt Ribnitz-Damgarten über die Aufhebung der Sanierungssatzung über die förmliche 
Festlegung des Sanierungsgebietes "Innenstadt Ribnitz"

Aufgrund § 5 Abs. 1 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) und 
des § 162 Baugesetzbuch (BauGB) beschließt die Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten folgende Satzung:

§ 1
Festlegung des Aufhebungsgebietes

Die Satzung der Stadt Ribnitz-Damgarten über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes 
„Innenstadt Ribnitz“, beschlossen von der Stadtverordnetenversammlung am 25. März 1992 und mit 
ortsüblicher Bekanntmachung vom 19. Januar 1993 rechtsverbindlich, wird aufgehoben.

§ 2
Geltungsbereich der Satzung

Das in § 1 genannte Gebiet umfasst alle Grundstücke und Grundstücksteile innerhalb der im 
beiliegenden Lageplan (Anlage zur Satzung) durch eine schwarze Linie umgrenzten Fläche. Der 
Lageplan ist Bestandteil dieser Satzung.
 

§ 3
Inkrafttreten

Die Satzung tritt gemäß § 162 Abs. 2 BauGB mit ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Ribnitz-Damgarten, 

Ilchmann
Bürgermeister

TOP 7



Abstimmungsergebnis:

Anzahl der Mitglieder:
davon anwesend: Ja-Stimmen: Nein-Stimmen Stimmenthaltungen:

Sachverhalt/Begründung:    

Nach der Wende 1989 erfolgte eine Neuausrichtung der Stadt Ribnitz-Damgarten im Umgang mit der 
bestehenden Infrastruktur auch in Verbindung mit den sozialen Bedingungen. Bereits am 24.10.1990 
beschloss die damalige Stadtverordnetenversammlung in Vorbereitung von städtebaulichen 
Sanierungsmaßnahmen die Durchführung von Vorbereitenden Untersuchung gem. § 141 BauGB. 
Zielstellung war hierbei die Erarbeitung von Beurteilungsunterlagen betr. einer Notwendigkeit der 
Sanierung u. a. durch Ermittlung der sozialen, strukturellen und städtebaulichen Verhältnisse. Der 
Ergebnisbericht vom Oktober 1991 stellte funktionale Mängel der Stadt als Mittelzentrum dar und wies 
eine Vielzahl von Missständen im Untersuchungsgebiet in der Bausubstanz, am fließenden und 
ruhenden Verkehr sowie zum Stadtbild aus. 

In Bezug auf den Stadtteil Ribnitz wurde im Rahmen der vorbereitenden Untersuchungen das Gebiet 
der Innenstadt analog dem historischen Stadtkern einschl. der östlichen Erweiterungen bis zur 
Parkstraße und der Ulmenallee betrachtet. Im Einzelnen wurden dabei folgende Probleme und 
Störungen festgestellt:
• 71% aller Hauptgebäude wiesen Baumängel auf
• die überregionale Anbindung der Stadt und somit der gesamte PKW- und Schwerlastverkehr der 

B 105 führt in zwei Achsen als Einbahnstraßen durch die Innenstadt;
• ein Fehlbedarf an privaten Stellplätzen und ein Überhang an öffentlichen Stellplätzen;
• diverse Baulücken, unmaßstäbliche und vom Material oder der Baustruktur her unangepasste 

Gebäude im gesamten Zentrum;
• ungenutzte Flächen im Uferbereich;
• Nutzungsstörungen zwischen Industrie/Gewerbe und Wohnen

1991 wurde von der Stadt als Sanierungsträger die Firma „Neue Heimat“, zuletzt firmiert als BauBeCon 
Sanierungsträger GmbH, gebunden. 1991 wurde der Stadtteil Ribnitz in das Städtebauförderungs-
programm aufgenommen. 1993 wurde die Gesellschaft für Stadtentwicklung und Stadterneuerung GbR, 
Brammer Nerenberg (Hannover), mit der Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen 
Leistungen beauftragt. Es wurde ein städtebauliches Konzept für die Bereiche Nutzung, Erschließung 
und Stadtbild entwickelt.

1992/93 wurde das Sanierungsgebiet „Innenstadt Ribnitz“ förmlich festgelegt. Die Abgrenzung erfolgte 
sehr eng. Erst in den kommenden Jahren konnte in Abstimmung mit dem Land das Sanierungsgebiet in 
westlicher, östlicher und südlicher Richtung entsprechend dem Untersuchungsraum der vorbereitenden 
Untersuchungen erweitert werden (Erweiterungen 1 bis 4), um eine einheitliche Entwicklung des 
gesamten Innenstadtgebietes zu sichern. 

Im Weiteren wurden städtebauliche Rahmenpläne als untersetzende städtebauliche Untersuchungen und 
Planungen in Bezug auf das Sanierungsgebiet erarbeitet. Sie dienten zur Unterstützung der 
Sanierungsziele.

In den folgenden Jahren wurden eine Vielzahl von Erschließungsmaßnahmen wie auch 
funktionsbezogene Maßnahmen umgesetzt, so u. a.:
• Schaffung der Voraussetzungen für die Beseitigung städtebaulicher Missstände sowie Durchführung 

von Maßnahmen zur Verbesserung des ruhenden Verkehrs und der fußläufigen Erschließung durch 
An- bzw. Verkäufe

• Neubau von 2 größeren öffentlichen Parkplätzen 
• Sanierung der Straßen einschl. Fußwege 
• Erhalt der Gebäudesubstanz an 8 Objekten, die als Schule, Kindertagesstätte oder zu kulturellen 

Zwecken genutzt werden
• Rückbau von einzelnen störenden Gebäuden bzw. Gebäudekomplexen  (u. a. die  ehemaligen Marina, 

Innenquartier Mühlenstraße/Fischerstraße)

TOP 7



Auch erfolgte eine erhebliche Aufwertung der Bausubstanz. In der Voruntersuchung 1991 waren 
517 Gebäude mit Baumängeln festgestellt worden. Mit Überprüfung des Sanierungsstandes ab 2005 ist 
eine wachsende Zahl an sanierten Gebäuden/Neubau von 333 (Jahr 2005) auf 450 (Jahr 2016) 
festgestellt worden. Für Modernisierungsmaßnahmen an 149 Gebäuden wurden Städtebaufördermittel 
an über 150 private Eigentümer ausgezahlt. 

Insgesamt haben die im Rahmen der Städtebauförderung durchgeführten Maßnahmen das Stadtbild 
wiederhergestellt bzw. aufgewertet, den Verweilcharakter erhöht und die Grundlage dafür geschaffen, 
dass die Innenstadt seiner Funktion als Mittelzentrum gerecht werden kann. Insofern hat das Land die 
Feststellung getroffen, dass die städtebaulichen Zielstellungen der Stadt im Städtebauförderprogramm 
abgearbeitet sind. Eine Gewährung weiterer Förderungen wurde ausgeschlossen. Derzeit erfolgt durch 
die BauBeCon die Schlussabrechnung und die Erstellung des Abschlussberichtes. Der Bericht wird auch 
die erreichten Sanierungsziele detailliert darstellen.

Entsprechend § 162 Abs. 1 BauGB sind Sanierungssatzungen aufzuheben, wenn die Sanierung 
durchgeführt ist. Eine Aufhebung der förmlichen Festsetzung des Sanierungsgebietes Innenstadt Ribnitz 
sowie der Erweiterungsgebiete 1 bis 4 sind somit erforderlich. Im Weiteren wird die Stadt das 
Grundbuchamt ersuchen, die Sanierungsvermerke zu löschen, die zu Beginn der Sanierung in die 
betroffenen Grundbücher eingetragen wurden. Mit Aufhebung der förmlichen Festsetzung sind auch 
Sanierungsgenehmigungen z. B. für Baumaßnahmen, den Verkauf oder die finanzielle Belastung von 
Grundstücken nicht mehr erforderlich.

TOP 7



TOP 7



Stadtver t re tung Ribni tz -Damgar ten Beschlussvorlage
RDG/BV/BA-19/027

öffentlich

Betreff

Satzung der Stadt Ribnitz-Damgarten über die Aufhebung der 
Sanierungssatzung über die förmliche Festlegung des Erweiterungsgebietes 
(Erweiterungsgebiet 1 und Erweiterungsgebiet 2) des Sanierungsgebietes 
"Innenstadt Ribnitz"

Sachbearbeitendes Amt:
Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften

Datum
30.09.2019

Sachbearbeitung:
Guido Keil
Verantwortlich:
Herr Körner
Beteiligte Dienststellen:

Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin Status
 Bau- und Wirtschaftsausschuss der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten 
(Vorberatung)

26.11.2019 Ö
 Hauptausschuss der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten (Vorberatung) 04.12.2019 N
 Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten (Entscheidung) 11.12.2019 Ö

Beschluss-Nr. RDG/BV/BA-19/027

Satzung der Stadt Ribnitz-Damgarten über die Aufhebung der Sanierungssatzung über die förmliche 
Festlegung des Erweiterungsgebietes (Erweiterungsgebiet 1 und Erweiterungsgebiet 2) des 
Sanierungsgebietes "Innenstadt Ribnitz"

Aufgrund § 5 Abs. 1 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) und 
des § 162 Baugesetzbuch (BauGB) beschließt die Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten folgende Satzung:
 

§ 1
Festlegung des Aufhebungsgebietes

 
Die Satzung der Stadt Ribnitz-Damgarten über die förmliche Festlegung des Erweiterungsgebietes 
(Erweiterungsgebiet 1 und Erweiterungsgebiet 2) des Sanierungsgebietes "Innenstadt Ribnitz", 
beschlossen von der Stadtvertretung am 8. September 1999 und mit ortsüblicher Bekanntmachung vom 
20. September 1999 rechtsverbindlich, wird aufgehoben.
 

§ 2
Geltungsbereich der Satzung

 
Das in § 1 genannte Gebiet umfasst alle Grundstücke und Grundstücksteile innerhalb der im 
beiliegenden Lageplan (Anlage zur Satzung) durch eine schwarze Linie umgrenzten Fläche. Der 
Lageplan ist Bestandteil dieser Satzung.
 

§ 3
Inkrafttreten

 
Die Satzung tritt gemäß § 162 Abs. 2 BauGB mit ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Ribnitz-Damgarten,

Ilchmann
Bürgermeister

TOP 8



Abstimmungsergebnis:

Anzahl der Mitglieder:
davon anwesend: Ja-Stimmen: Nein-Stimmen Stimmenthaltungen:

Sachverhalt/Begründung:    

Nach der Wende 1989 erfolgte eine Neuausrichtung der Stadt Ribnitz-Damgarten im Umgang mit der 
bestehenden Infrastruktur auch in Verbindung mit den sozialen Bedingungen. Bereits am 24.10.1990 
beschloss die damalige Stadtverordnetenversammlung in Vorbereitung von städtebaulichen 
Sanierungsmaßnahmen die Durchführung von Vorbereitenden Untersuchungen gem. § 141 BauGB. 
Zielstellung war hierbei die Erarbeitung von Beurteilungsunterlagen betr. einer Notwendigkeit der 
Sanierung u. a. durch Ermittlung der sozialen, strukturellen und städtebaulichen Verhältnisse. Der 
Ergebnisbericht vom Oktober 1991 stellte funktionale Mängel der Stadt als Mittelzentrum dar und wies 
eine Vielzahl von Missständen im Untersuchungsgebiet in der Bausubstanz, am fließenden und 
ruhenden Verkehr sowie zum Stadtbild aus. 

In Bezug auf den Stadtteil Ribnitz wurde im Rahmen der vorbereitenden Untersuchungen das Gebiet 
der Innenstadt analog dem historischen Stadtkern einschl. der östlichen Erweiterungen bis zur 
Parkstraße und der Ulmenallee betrachtet. Im Einzelnen wurden dabei folgende Probleme und 
Störungen festgestellt:
• 71% aller Hauptgebäude wiesen Baumängel auf
• die überregionale Anbindung der Stadt und somit der gesamte PKW- und Schwerlastverkehr der 

B 105 führt in zwei Achsen als Einbahnstraßen durch die Innenstadt;
• ein Fehlbedarf an privaten Stellplätzen und ein Überhang an öffentlichen Stellplätzen;
• diverse Baulücken, unmaßstäbliche und vom Material oder der Baustruktur her unangepasste 

Gebäude im gesamten Zentrum;
• ungenutzte Flächen im Uferbereich;
• Nutzungsstörungen zwischen Industrie/Gewerbe und Wohnen

1991 wurde von der Stadt als Sanierungsträger die Firma „Neue Heimat“, zuletzt firmiert als BauBeCon 
Sanierungsträger GmbH, gebunden. 1991 wurde der Stadtteil Ribnitz in das Städtebauförderungs-
programm aufgenommen. 1993 wurde die Gesellschaft für Stadtentwicklung und Stadterneuerung GbR, 
Brammer Nerenberg (Hannover), mit der Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen 
Leistungen beauftragt. Es wurde ein städtebauliches Konzept für die Bereiche Nutzung, Erschließung 
und Stadtbild entwickelt.

1992/93 wurde das Sanierungsgebiet „Innenstadt Ribnitz“ förmlich festgelegt. Die Abgrenzung erfolgte 
sehr eng. Erst in den kommenden Jahren konnte in Abstimmung mit dem Land das Sanierungsgebiet in 
westlicher, östlicher und südlicher Richtung entsprechend dem Untersuchungsraum der vorbereitenden 
Untersuchungen erweitert werden (Erweiterungen 1 bis 4), um eine einheitliche Entwicklung des 
gesamten Innenstadtgebietes zu sichern. 

Im Weiteren wurden städtebauliche Rahmenpläne als untersetzende städtebauliche Untersuchungen und 
Planungen in Bezug auf das Sanierungsgebiet erarbeitet. Sie dienten zur Unterstützung der 
Sanierungsziele.

In den folgenden Jahren wurden eine Vielzahl von Erschließungsmaßnahmen wie auch 
funktionsbezogene Maßnahmen umgesetzt, so u. a.:
• Schaffung der Voraussetzungen für die Beseitigung städtebaulicher Missstände sowie Durchführung 

von Maßnahmen zur Verbesserung des ruhenden Verkehrs und der fußläufigen Erschließung durch 
An- bzw. Verkäufe

• Neubau von 2 größeren öffentlichen Parkplätzen 
• Sanierung der Straßen einschl. Fußwege 
• Erhalt der Gebäudesubstanz an 8 Objekten, die als Schule, Kindertagesstätte oder zu kulturellen 

Zwecken genutzt werden
• Rückbau von einzelnen störenden Gebäuden bzw. Gebäudekomplexen  (u. a. die  ehemalige Marina, 

Innenquartier Mühlenstraße/Fischerstraße)

TOP 8



Auch erfolgte eine erhebliche Aufwertung der Bausubstanz. In der Voruntersuchung 1991 waren 
517 Gebäude mit Baumängeln festgestellt worden. Mit Überprüfung des Sanierungsstandes ab 2005 ist 
eine wachsende Zahl an sanierten Gebäuden/Neubau von 333 (Jahr 2005) auf 450 (Jahr 2016) 
festgestellt worden. Für Modernisierungsmaßnahmen an 149 Gebäuden wurden Städtebaufördermittel 
an über 150 private Eigentümer ausgezahlt. 

Insgesamt haben die im Rahmen der Städtebauförderung durchgeführten Maßnahmen das Stadtbild 
wiederhergestellt bzw. aufgewertet, den Verweilcharakter erhöht und die Grundlage dafür geschaffen, 
dass die Innenstadt seiner Funktion als Mittelzentrum gerecht werden kann. Insofern hat das Land die 
Feststellung getroffen, dass die städtebaulichen Zielstellungen der Stadt im Städtebauförderprogramm 
abgearbeitet sind. Eine Gewährung weiterer Förderungen wurde ausgeschlossen. Derzeit erfolgt durch 
die BauBeCon die Schlussabrechnung und die Erstellung des Abschlussberichtes. Der Bericht wird auch 
die erreichten Sanierungsziele detailliert darstellen.

Entsprechend § 162 Abs. 1 BauGB sind Sanierungssatzungen aufzuheben, wenn die Sanierung 
durchgeführt ist. Eine Aufhebung der förmlichen Festsetzung des Sanierungsgebietes Innenstadt Ribnitz 
sowie der Erweiterungsgebiete 1 bis 4 sind somit erforderlich. Im Weiteren wird die Stadt das 
Grundbuchamt ersuchen, die Sanierungsvermerke zu löschen, die zu Beginn der Sanierung in die 
betroffenen Grundbücher eingetragen wurden. Mit Aufhebung der förmlichen Festsetzung sind auch 
Sanierungsgenehmigungen z. B. für Baumaßnahmen, den Verkauf oder die finanzielle Belastung von 
Grundstücken nicht mehr erforderlich.

TOP 8



TOP 8



TOP 8



Stadtver t re tung Ribni tz -Damgar ten Beschlussvorlage
RDG/BV/BA-19/028

öffentlich

Betreff

Satzung der Stadt Ribnitz-Damgarten über die Aufhebung der 
Sanierungssatzung über die förmliche Festlegung des Erweiterungsgebietes 
3 des Sanierungsgebietes "Innenstadt Ribnitz"

Sachbearbeitendes Amt:
Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften

Datum
30.09.2019

Sachbearbeitung:
Guido Keil
Verantwortlich:
Herr Körner
Beteiligte Dienststellen:

Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin Status
 Bau- und Wirtschaftsausschuss der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten 
(Vorberatung)

26.11.2019 Ö
 Hauptausschuss der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten (Vorberatung) 04.12.2019 N
 Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten (Entscheidung) 11.12.2019 Ö

Beschluss-Nr. RDG/BV/BA-19/028

Satzung der Stadt Ribnitz-Damgarten über die Aufhebung der Sanierungssatzung über die förmliche 
Festlegung des Erweiterungsgebietes 3 des Sanierungsgebietes "Innenstadt Ribnitz"

Aufgrund § 5 Abs. 1 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) und 
des § 162 Baugesetzbuch (BauGB) beschließt die Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten folgende Satzung:
 

§ 1
Festlegung des Aufhebungsgebietes

 
Die Satzung der Stadt Ribnitz-Damgarten über die Aufhebung der Sanierungssatzung über die förmliche 
Festlegung des Erweiterungsgebietes 3 des Sanierungsgebietes "Innenstadt Ribnitz“, beschlossen von 
der Stadtvertretung am 31. Januar 2001 und mit ortsüblicher Bekanntmachung vom 12. Februar 2001 
rechtsverbindlich, wird aufgehoben.
 

§ 2
Geltungsbereich der Satzung

 
Das in § 1 genannte Gebiet umfasst alle Grundstücke und Grundstücksteile innerhalb der im 
beiliegenden Lageplan (Anlage zur Satzung) durch eine schwarze Linie umgrenzten Fläche. Der 
Lageplan ist Bestandteil dieser Satzung.
 

§ 3
Inkrafttreten

 
Die Satzung tritt gemäß § 162 Abs. 2 BauGB mit ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Ribnitz-Damgarten, 

Ilchmann
Bürgermeister

TOP 9



Abstimmungsergebnis:

Anzahl der Mitglieder:
davon anwesend: Ja-Stimmen: Nein-Stimmen Stimmenthaltungen:

Sachverhalt/Begründung:    

Nach der Wende 1989 erfolgte eine Neuausrichtung der Stadt Ribnitz-Damgarten im Umgang mit der 
bestehenden Infrastruktur auch in Verbindung mit den sozialen Bedingungen. Bereits am 24.10.1990 
beschloss die damalige Stadtverordnetenversammlung in Vorbereitung von städtebaulichen 
Sanierungsmaßnahmen die Durchführung von Vorbereitenden Untersuchung gem. § 141 BauGB. 
Zielstellung war hierbei die Erarbeitung von Beurteilungsunterlagen betr. einer Notwendigkeit der 
Sanierung u. a. durch Ermittlung der sozialen, strukturellen und städtebaulichen Verhältnisse. Der 
Ergebnisbericht vom Oktober 1991 stellte funktionale Mängel der Stadt als Mittelzentrum dar und wies 
eine Vielzahl von Missständen im Untersuchungsgebiet in der Bausubstanz, am fließenden und 
ruhenden Verkehr sowie zum Stadtbild aus. 

In Bezug auf den Stadtteil Ribnitz wurde im Rahmen der vorbereitenden Untersuchungen das Gebiet 
der Innenstadt analog dem historischen Stadtkern einschl. der östlichen Erweiterungen bis zur 
Parkstraße und der Ulmenallee betrachtet. Im Einzelnen wurden dabei folgende Probleme und 
Störungen festgestellt:
• 71% aller Hauptgebäude wiesen Baumängel auf
• die überregionale Anbindung der Stadt und somit der gesamte PKW- und Schwerlastverkehr der 

B 105 führt in zwei Achsen als Einbahnstraßen durch die Innenstadt;
• ein Fehlbedarf an privaten Stellplätzen und ein Überhang an öffentlichen Stellplätzen;
• diverse Baulücken, unmaßstäbliche und vom Material oder der Baustruktur her unangepasste 

Gebäude im gesamten Zentrum;
• ungenutzte Flächen im Uferbereich;
• Nutzungsstörungen zwischen Industrie/Gewerbe und Wohnen

1991 wurde von der Stadt als Sanierungsträger die Firma „Neue Heimat“, zuletzt firmiert als BauBeCon 
Sanierungsträger GmbH, gebunden. 1991 wurde der Stadtteil Ribnitz in das Städtebauförderungs-
programm aufgenommen. 1993 wurde die Gesellschaft für Stadtentwicklung und Stadterneuerung GbR, 
Brammer Nerenberg (Hannover), mit der Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen 
Leistungen beauftragt. Es wurde ein städtebauliches Konzept für die Bereiche Nutzung, Erschließung 
und Stadtbild entwickelt.

1992/93 wurde das Sanierungsgebiet „Innenstadt Ribnitz“ förmlich festgelegt. Die Abgrenzung erfolgte 
sehr eng. Erst in den kommenden Jahren konnte in Abstimmung mit dem Land das Sanierungsgebiet in 
westlicher, östlicher und südlicher Richtung entsprechend dem Untersuchungsraum der vorbereitenden 
Untersuchungen erweitert werden (Erweiterungen 1 bis 4), um eine einheitliche Entwicklung des 
gesamten Innenstadtgebietes zu sichern. 

Im Weiteren wurden städtebauliche Rahmenpläne als untersetzende städtebauliche Untersuchungen und 
Planungen in Bezug auf das Sanierungsgebiet erarbeitet. Sie dienten zur Unterstützung der Sanierungs-
ziele.

In den folgenden Jahren wurden eine Vielzahl von Erschließungsmaßnahmen wie auch 
funktionsbezogene Maßnahmen umgesetzt, so u. a.:
• Schaffung der Voraussetzungen für die Beseitigung städtebaulicher Missstände sowie Durchführung 

von Maßnahmen zur Verbesserung des ruhenden Verkehrs und der fußläufigen Erschließung durch 
An- bzw. Verkäufe

• Neubau von 2 größeren öffentlichen Parkplätzen 
• Sanierung der Straßen einschl. Fußwege 
• Erhalt der Gebäudesubstanz an 8 Objekten, die als Schule, Kindertagesstätte oder zu kulturellen 

Zwecken genutzt werden
• Rückbau von einzelnen störenden Gebäuden bzw. Gebäudekomplexen  (u.a. die  ehemalige Marina, 

Innenquartier Mühlenstraße/Fischerstraße)
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Auch erfolgte eine erhebliche Aufwertung der Bausubstanz. In der Voruntersuchung 1991 waren 
517 Gebäude mit Baumängeln festgestellt worden. Mit Überprüfung des Sanierungsstandes ab 2005 ist 
eine wachsende Zahl an sanierten Gebäuden/Neubau von 333 (Jahr 2005) auf 450 (Jahr 2016) 
festgestellt worden. Für Modernisierungsmaßnahmen an 149 Gebäuden wurden Städtebaufördermittel 
an über 150 private Eigentümer ausgezahlt. 

Insgesamt haben die im Rahmen der Städtebauförderung durchgeführten Maßnahmen das Stadtbild 
wiederhergestellt bzw. aufgewertet, den Verweilcharakter erhöht und die Grundlage dafür geschaffen, 
dass die Innenstadt seiner Funktion als Mittelzentrum gerecht werden kann. Insofern hat das Land die 
Feststellung getroffen, dass die städtebaulichen Zielstellungen der Stadt im Städtebauförderprogramm 
abgearbeitet sind. Eine Gewährung weiterer Förderungen wurde ausgeschlossen. Derzeit erfolgt durch 
die BauBeCon die Schlussabrechnung und die Erstellung des Abschlussberichtes. Der Bericht wird auch 
die erreichten Sanierungsziele detailliert darstellen.

Entsprechend § 162 Abs. 1 BauGB sind Sanierungssatzungen aufzuheben, wenn die Sanierung durch-
geführt ist. Eine Aufhebung der förmlichen Festsetzung des Sanierungsgebietes Innenstadt Ribnitz 
sowie der Erweiterungsgebiete 1 bis 4 sind somit erforderlich. Im Weiteren wird die Stadt das 
Grundbuchamt ersuchen, die Sanierungsvermerke zu löschen, die zu Beginn der Sanierung in die 
betroffenen Grundbücher eingetragen wurden. Mit Aufhebung der förmlichen Festsetzung sind auch 
Sanierungsgenehmigungen z. B. für Baumaßnahmen, den Verkauf oder die finanzielle Belastung von 
Grundstücken nicht mehr erforderlich
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Stadtver t re tung Ribni tz -Damgar ten Beschlussvorlage
RDG/BV/BA-19/029

öffentlich

Betreff

Satzung der Stadt Ribnitz-Damgarten über die Aufhebung der 
Sanierungssatzung über die förmliche Festlegung des Erweiterungsgebietes 
4 des Sanierungsgebietes "Innenstadt Ribnitz"

Sachbearbeitendes Amt:
Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften

Datum
30.09.2019

Sachbearbeitung:
Guido Keil
Verantwortlich:
Herr Körner
Beteiligte Dienststellen:

Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin Status
 Bau- und Wirtschaftsausschuss der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten 
(Vorberatung)

26.11.2019 Ö
 Hauptausschuss der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten (Vorberatung) 04.12.2019 N
 Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten (Entscheidung) 11.12.2019 Ö

Beschluss-Nr. RDG/BV/BA-19/029

Satzung der Stadt Ribnitz-Damgarten über die Aufhebung der Sanierungssatzung über die förmliche 
Festlegung des Erweiterungsgebietes 4 des Sanierungsgebietes „Innenstadt Ribnitz"

Aufgrund § 5 Abs. 1 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) und 
des § 162 Baugesetzbuch (BauGB) beschließt die Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten folgende Satzung:

§ 1
Festlegung des Aufhebungsgebietes

Die Satzung der Stadt Ribnitz-Damgarten über die förmliche Festlegung des Erweiterungsgebietes 4 des 
Sanierungsgebietes „Innenstadt Ribnitz“, beschlossen von der Stadtvertretung am 15. Juni 2005 und mit 
ortsüblicher Bekanntmachung vom 11. Juli 2005 rechtsverbindlich, wird aufgehoben.

§ 2
Geltungsbereich der Satzung

 
Das in § 1 genannte Gebiet umfasst alle Grundstücke und Grundstücksteile innerhalb der im 
beiliegenden Lageplan (Anlage zur Satzung) durch eine schwarze Linie umgrenzten Fläche. Der 
Lageplan ist Bestandteil dieser Satzung.
 

§ 3
Inkrafttreten

 
Die Satzung tritt gemäß § 162 Abs. 2 BauGB mit ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Ribnitz-Damgarten,

Ilchmann
Bürgermeister
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Abstimmungsergebnis:

Anzahl der Mitglieder:
davon anwesend: Ja-Stimmen: Nein-Stimmen Stimmenthaltungen:

Sachverhalt/Begründung:    

Nach der Wende 1989 erfolgte eine Neuausrichtung der Stadt Ribnitz-Damgarten im Umgang mit der 
bestehenden Infrastruktur auch in Verbindung mit den sozialen Bedingungen. Bereits am 24.10.1990 
beschloss die damalige Stadtverordnetenversammlung in Vorbereitung von städtebaulichen Sanierungs-
maßnahmen die Durchführung von Vorbereitenden Untersuchung gem. § 141 BauGB. Zielstellung war 
hierbei die Erarbeitung von Beurteilungsunterlagen betr. einer Notwendigkeit der Sanierung u. a. durch 
Ermittlung der sozialen, strukturellen und städtebaulichen Verhältnisse. Der Ergebnisbericht vom 
Oktober 1991 stellte funktionale Mängel der Stadt als Mittelzentrum dar und wies eine Vielzahl von 
Missständen im Untersuchungsgebiet in der Bausubstanz, am fließenden und ruhenden Verkehr sowie 
zum Stadtbild aus. 

In Bezug auf den Stadtteil Ribnitz wurde im Rahmen der vorbereitenden Untersuchungen das Gebiet 
der Innenstadt analog dem historischen Stadtkern einschl. der östlichen Erweiterungen bis zur 
Parkstraße und der Ulmenallee betrachtet. Im Einzelnen wurden dabei folgende Probleme und 
Störungen festgestellt:
• 71% aller Hauptgebäude wiesen Baumängel auf
• die überregionale Anbindung der Stadt und somit der gesamte PKW- und Schwerlastverkehr der 

B 105 führt in zwei Achsen als Einbahnstraßen durch die Innenstadt;
• ein Fehlbedarf an privaten Stellplätzen und ein Überhang an öffentlichen Stellplätzen;
• diverse Baulücken, unmaßstäbliche und vom Material oder der Baustruktur her unangepasste 

Gebäude im gesamten Zentrum;
• ungenutzte Flächen im Uferbereich;
• Nutzungsstörungen zwischen Industrie/Gewerbe und Wohnen

1991 wurde von der Stadt als Sanierungsträger die Firma „Neue Heimat“, zuletzt firmiert als BauBeCon 
Sanierungsträger GmbH, gebunden. 1991 wurde der Stadtteil Ribnitz in das Städtebauförderungs-
programm aufgenommen. 1993 wurde die Gesellschaft für Stadtentwicklung und Stadterneuerung GbR, 
Brammer Nerenberg (Hannover), mit der Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen 
Leistungen beauftragt. Es wurde ein städtebauliches Konzept für die Bereiche Nutzung, Erschließung 
und Stadtbild entwickelt.

1992/93 wurde das Sanierungsgebiet „Innenstadt Ribnitz“ förmlich festgelegt. Die Abgrenzung erfolgte 
sehr eng. Erst in den kommenden Jahren konnte in Abstimmung mit dem Land das Sanierungsgebiet in 
westlicher, östlicher und südlicher Richtung entsprechend dem Untersuchungsraum der vorbereitenden 
Untersuchungen erweitert werden (Erweiterungen 1 bis 4), um eine einheitliche Entwicklung des 
gesamten Innenstadtgebietes zu sichern. 

Im Weiteren wurden städtebauliche Rahmenpläne als untersetzende städtebauliche Untersuchungen und 
Planungen in Bezug auf das Sanierungsgebiet erarbeitet. Sie dienten zur Unterstützung der Sanierungs-
ziele.

In den folgenden Jahren wurden eine Vielzahl von Erschließungsmaßnahmen wie auch 
funktionsbezogene Maßnahmen umgesetzt, so u. a.:
• Schaffung der Voraussetzungen für die Beseitigung städtebaulicher Missstände sowie Durchführung 

von Maßnahmen zur Verbesserung des ruhenden Verkehrs und der fußläufigen Erschließung durch 
An- bzw. Verkäufe

• Neubau von 2 größeren öffentlichen Parkplätzen 
• Sanierung der Straßen einschl. Fußwege 
• Erhalt der Gebäudesubstanz an 8 Objekten, die als Schule, Kindertagesstätte oder zu kulturellen 

Zwecken genutzt werden
• Rückbau von einzelnen störenden Gebäuden bzw. Gebäudekomplexen  (u. a. die  ehemalige Marina, 

Innenquartier Mühlenstraße/Fischerstraße)
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Auch erfolgte eine erhebliche Aufwertung der Bausubstanz. In der Voruntersuchung 1991 waren 
517 Gebäude mit Baumängeln festgestellt worden. Mit Überprüfung des Sanierungsstandes ab 2005 ist 
eine wachsende Zahl an sanierten Gebäuden/Neubau von 333 (Jahr 2005) auf 450 (Jahr 2016) 
festgestellt worden. Für Modernisierungsmaßnahmen an 149 Gebäuden wurden Städtebaufördermittel 
an über 150 private Eigentümer ausgezahlt. 

Insgesamt haben die im Rahmen der Städtebauförderung durchgeführten Maßnahmen das Stadtbild 
wiederhergestellt bzw. aufgewertet, den Verweilcharakter erhöht und die Grundlage dafür geschaffen, 
dass die Innenstadt seiner Funktion als Mittelzentrum gerecht werden kann. Insofern hat das Land die 
Feststellung getroffen, dass die städtebaulichen Zielstellungen der Stadt im Städtebauförderprogramm 
abgearbeitet sind. Eine Gewährung weiterer Förderungen wurde ausgeschlossen. Derzeit erfolgt durch 
die BauBeCon die Schlussabrechnung und die Erstellung des Abschlussberichtes. Der Bericht wird auch 
die erreichten Sanierungsziele detailliert darstellen.

Entsprechend § 162 Abs. 1 BauGB sind Sanierungssatzungen aufzuheben, wenn die Sanierung 
durchgeführt ist. Eine Aufhebung der förmlichen Festsetzung des Sanierungsgebietes Innenstadt Ribnitz 
sowie der Erweiterungsgebiete 1 bis 4 sind somit erforderlich. Im Weiteren wird die Stadt das 
Grundbuchamt ersuchen, die Sanierungsvermerke zu löschen, die zu Beginn der Sanierung in die 
betroffenen Grundbücher eingetragen wurden. Mit Aufhebung der förmlichen Festsetzung sind auch 
Sanierungsgenehmigungen z. B. für Baumaßnahmen, den Verkauf oder die finanzielle Belastung von 
Grundstücken nicht mehr erforderlich.
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Stadtver t re tung Ribni tz -Damgar ten Beschlussvorlage
RDG/BV/BA-19/048

öffentlich

Betreff

Satzung der Stadt Ribnitz-Damgarten zur Aufhebung der 
Sanierungssatzung über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes 
"Innenstadt Damgarten"

Sachbearbeitendes Amt:
Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften

Datum
13.11.2019

Sachbearbeitung:
Guido Keil
Verantwortlich:
Herr Körner
Beteiligte Dienststellen:

Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin Status
 Stadtausschuss Damgarten der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten 
(Vorberatung)

19.11.2019 Ö
 Bau- und Wirtschaftsausschuss der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten 
(Vorberatung)

26.11.2019 Ö
 Hauptausschuss der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten (Vorberatung) 04.12.2019 N
 Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten (Entscheidung) 11.12.2019 Ö

Beschluss-Nr. RDG/BV/BA-19/048

Satzung der Stadt Ribnitz-Damgarten zur Aufhebung der Sanierungssatzung über die förmliche 
Festlegung des Sanierungsgebietes "Innenstadt Damgarten"

Aufgrund § 5 Abs. 1 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) und 
des § 162 Baugesetzbuch (BauGB) beschließt die Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten folgende Satzung:

§ 1
Festlegung des Aufhebungsgebietes

Die Satzung der Stadt Ribnitz-Damgarten über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes 
„Innenstadt Damgarten“, beschlossen von der Stadtverordnetenversammlung am 28. Oktober 1992 und 
mit ortsüblicher Bekanntmachung vom 20. Januar 1993 rechtsverbindlich, wird aufgehoben.

§ 2 
Geltungsbereich der Satzung

Das in § 1 genannte Gebiet umfasst alle Grundstücke und Grundstücksteile innerhalb der im 
beiliegenden Lageplan (Anlage zur Satzung) durch eine schwarze Linie umgrenzten Fläche. Der 
Lageplan ist Bestandteil dieser Satzung.

§ 3 
Inkrafttreten

Die Satzung tritt gemäß § 162 Abs. 2 BauGB mit ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

Ribnitz-Damgarten,

Ilchmann
Bürgermeister

Abstimmungsergebnis:

Anzahl der Mitglieder:
davon anwesend: Ja-Stimmen: Nein-Stimmen Stimmenthaltungen:
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Sachverhalt/Begründung:  
Nach der Wende 1989 erfolgte eine Neuausrichtung der Stadt Ribnitz-Damgarten im Umgang mit der 
bestehenden Infrastruktur auch in Verbindung mit den sozialen Bedingungen. Bereits am 24.10.1990 
beschloss die damalige Stadtverordnetenversammlung in Vorbereitung von städtebaulichen 
Sanierungsmaßnahmen die Durchführung von Vorbereitenden Untersuchung gem. § 141 BGB. 
Zielstellung war hierbei die Erarbeitung von Beurteilungsunterlagen betr. einer Notwendigkeit der 
Sanierung u.a. durch Ermittlung der sozialen, strukturellen und städtebaulichen Verhältnisse. Der 
Ergebnisbericht vom Oktober 1991 stellte funktionale Mängel der Stadt als Mittelzentrum dar und wies 
eine Vielzahl von Missständen im Untersuchungsgebiet in der Bausubstanz, am fließenden und 
ruhenden Verkehr sowie zum Stadtbild aus. 

In Bezug auf den Stadtteil Damgarten wurde im Rahmen der vorbereitenden Untersuchungen das Gebiet 
der Innenstadt analog dem historischen Stadtkern (Stralsunder Straße, Schillstraße, Barther Straße und 
Wasserstraße tlw.) betrachtet. Im Einzelnen wurden dabei folgende Probleme und Störungen 
festgestellt:
 80% aller Hauptgebäude wiesen Baumängel
 ein Fehlbedarf an privaten Stellplätzen und ein Überhang von öffentlichen Stellplätzen
 diverse Baulücken, unmaßstäbliche und vom Material oder der Baustruktur her unangepasste 

Gebäude im gesamten Zentrum;
 starke Überbauungen der rückwärtigen Bereiche
 Nutzungsstörungen zwischen Industrie/Gewerbe und Wohnen

1991 wurde von der Stadt als Sanierungsträger die Firma „Neue Heimat“, zuletzt firmiert als BauBeCon 
Sanierungsträger GmbH, gebunden. 1992 wurde der Stadtteil Damgarten in das 
Städtebauförderungsprogramm aufgenommen. 1993 wurde die Gesellschaft für Stadtentwicklung und 
Stadterneuerung GbR, Brammer Nerenberg (Hannover), mit der Vorbereitung und Durchführung von 
städtebaulichen Leistungen beauftragt. Es wurde städtebauliches Konzept für die Bereiche Nutzung, 
Erschließung und Stadtbild entwickelt.

1992/93 wurde das Sanierungsgebiet „Innenstadt Damgarten“ für den inneren Stadtkern förmlich 
festgelegt. 1999 konnte dann eine Erweiterung entsprechend dem Untersuchungsraum der 
vorbereitenden Untersuchungen erfolgen, um eine einheitliche Entwicklung des gesamten 
Innenstadtgebietes zu sichern. Zuletzt umfasste das Sanierungsgebiet dann ca. 12 ha.

Im Weiteren wurden städtebauliche Rahmenpläne als untersetzende städtebauliche Untersuchungen und 
Planungen in Bezug auf das Sanierungsgebiet erarbeitet. Sie dienten zur Unterstützung der 
Sanierungsziele.

In den folgenden Jahren wurde eine Vielzahl von Erschließungsmaßnahem wie auch funktionsbezogene 
Maßnahmen umgesetzt, so u.a.:
 Erhalt der Gebäudesubstanz – Kindertagesstätte und Bibliothek
 Rückbau von einzelnen störenden Gebäuden bzw. Gebäudekomplexen (u.a. ehemalige 

Getreidemühle Wasserstraße, ehemaligen Gewerbeeinheiten am Hafen)
 Schaffung der Voraussetzungen für die Beseitigung städtebaulicher Missstände sowie 

Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung des ruhenden Verkehrs und der fußläufigen 
Erschließung durch An- bzw. Verkäufe

 Neubau Parkplatz Nähe Stralsunder Straße 
 Sanierung der Straßen einschl. Fußwege 

Auch erfolgte eine erhebliche Aufwertung der Bausubstanz. In der Voruntersuchung 1991 waren 164 
Gebäude mit Baumängeln behaftet. Mit Überprüfung des Sanierungsstandes ab 2005 wurde eine 
wachsende Zahl an sanierten Gebäuden/Neubau von 84 (Jahr 2005) auf 115 (Jahr 2016) registriert. Für 
Modernisierungsmaßnahmen an 20 Gebäuden wurden Städtebaufördermittel von ca. 1 Mio. Euro an 
private Eigentümer ausgereicht. 

Insgesamt haben die im Rahmen der Städtebauförderung durchgeführten Maßnahmen das Stadtbild 
wiederhergestellt bzw. aufgewertet, den Verweilcharakter erhöht und die Grundlage dafür geschaffen, 
dass die Innenstadt seiner Funktion als Mittelzentrums gerecht werden kann. Insofern hat das Land die 
Feststellung getroffen, dass die städtebaulichen Zielstellungen der Stadt im Städtebauförderprogramms 
abgearbeitet sind. Eine Gewährung weitere Förderungen wurde ausgeschlossen. Derzeit erfolgt durch 
die BauBeCon die Schlussabrechnung und die Erstellung des Abschlussberichtes. Der Bericht wird auch 
die erreichten Sanierungsziele detailliert darstellen
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Entsprechend § 162 Abs. 1 BauGB sind Sanierungssatzungen aufzuheben, wenn die Sanierung 
durchgeführt ist. Eine Aufhebung der förmlichen Festsetzung des Sanierungsgebietes Damgarten sowie 
des „Erweiterungsgebietes 1“ sind somit erforderlich. Im Weiteren wird die Stadt das Grundbuchamt 
ersuchen, die Sanierungsvermerke zu löschen, die zu Beginn der Sanierung in die betroffenen 
Grundbücher eingetragen wurden.  Mit Aufhebung der förmlichen Festsetzung sind auch 
Sanierungsgenehmigungen z. B. für Baumaßnahmen, den Verkauf oder die finanzielle Belastung von 
Grundstücken, nicht mehr erforderlich.
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Stadtver t re tung Ribni tz -Damgar ten Beschlussvorlage
RDG/BV/BA-19/049

öffentlich

Betreff

Satzung der Stadt Ribnitz-Damgarten zur Aufhebung der 
Sanierungssatzung über die förmliche Festlegung des 
"Erweiterungsgebietes 1 des Sanierungsgebietes Innenstadt Damgarten"

Sachbearbeitendes Amt:
Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften

Datum
13.11.2019

Sachbearbeitung:
Guido Keil
Verantwortlich:
Herr Körner
Beteiligte Dienststellen:

Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin Status
 Stadtausschuss Damgarten der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten 
(Vorberatung)

19.11.2019 Ö
 Bau- und Wirtschaftsausschuss der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten 
(Vorberatung)

26.11.2019 Ö
 Hauptausschuss der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten (Vorberatung) 04.12.2019 N
 Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten (Entscheidung) 11.12.2019 Ö

Beschluss-Nr. RDG/BV/BA-19/049

Satzung der Stadt Ribnitz-Damgarten zur Aufhebung der Sanierungssatzung über die förmliche 
Festlegung des "Erweiterungsgebietes 1 des Sanierungsgebietes Innenstadt Damgarten"

Aufgrund § 5 Abs. 1 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) und 
des § 162 Baugesetzbuch (BauGB) beschließt die Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten folgende Satzung:

§ 1
Festlegung des Aufhebungsgebietes

Die Satzung der Stadt Ribnitz-Damgarten über die förmliche Festlegung des „Erweiterungsgebietes 1 
des Sanierungsgebietes Innenstadt Damgarten“, beschlossen von der Stadtvertretung am 8. September 
1999 und mit ortsüblicher Bekanntmachung vom 20. September 1999 rechtsverbindlich, wird 
aufgehoben.

§ 2 
Geltungsbereich der Satzung

Das in § 1 genannte Gebiet umfasst alle Grundstücke und Grundstücksteile innerhalb der im 
beiliegenden Lageplan (Anlage zur Satzung) durch eine schwarze Linie umgrenzten Fläche. Der 
Lageplan ist Bestandteil dieser Satzung.

§ 3 
Inkrafttreten

Die Satzung tritt gemäß § 162 Abs. 2 BauGB mit ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

Ribnitz-Damgarten, 

Ilchmann
Bürgermeister

Abstimmungsergebnis:

Anzahl der Mitglieder:
davon anwesend: Ja-Stimmen: Nein-Stimmen Stimmenthaltungen:
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Sachverhalt/Begründung:  

Nach der Wende 1989 erfolgte eine Neuausrichtung der Stadt Ribnitz-Damgarten im Umgang mit der 
bestehenden Infrastruktur auch in Verbindung mit den sozialen Bedingungen. Bereits am 24.10.1990 
beschloss die damalige Stadtverordnetenversammlung in Vorbereitung von städtebaulichen 
Sanierungsmaßnahmen die Durchführung von Vorbereitenden Untersuchung gem. § 141 BauGB. 
Zielstellung war hierbei die Erarbeitung von Beurteilungsunterlagen betr. einer Notwendigkeit der 
Sanierung u. a. durch Ermittlung der sozialen, strukturellen und städtebaulichen Verhältnisse. Der 
Ergebnisbericht vom Oktober 1991 stellte funktionale Mängel der Stadt als Mittelzentrum dar und wies 
eine Vielzahl von Missständen im Untersuchungsgebiet in der Bausubstanz, am fließenden und 
ruhenden Verkehr sowie zum Stadtbild aus. 

In Bezug auf den Stadtteil Damgarten wurde im Rahmen der vorbereitenden Untersuchungen das Gebiet 
der Innenstadt analog dem historischen Stadtkern (Stralsunder Straße, Schillstraße, Barther Straße und 
Wasserstraße tlw.) betrachtet. Im Einzelnen wurden dabei folgende Probleme und Störungen 
festgestellt:
 80% aller Hauptgebäude wiesen Baumängel auf
 ein Fehlbedarf an privaten Stellplätzen und ein Überhang von öffentlichen Stellplätzen
 diverse Baulücken, unmaßstäbliche und vom Material oder der Baustruktur her unangepasste 

Gebäude im gesamten Zentrum
 starke Überbauungen der rückwärtigen Bereiche
 Nutzungsstörungen zwischen Industrie/Gewerbe und Wohnen

1991 wurde von der Stadt als Sanierungsträger die Firma „Neue Heimat“, zuletzt firmiert als BauBeCon 
Sanierungsträger GmbH, gebunden. 1992 wurde der Stadtteil Damgarten in das Städtebau-
förderungsprogramm aufgenommen. 1993 wurde die Gesellschaft für Stadtentwicklung und 
Stadterneuerung GbR, Brammer Nerenberg (Hannover), mit der Vorbereitung und Durchführung von 
städtebaulichen Leistungen beauftragt. Es wurde ein städtebauliches Konzept für die Bereiche Nutzung, 
Erschließung und Stadtbild entwickelt.

1992/93 wurde das Sanierungsgebiet „Innenstadt Damgarten“ für den inneren Stadtkern förmlich 
festgelegt. 1999 konnte dann eine Erweiterung entsprechend dem Untersuchungsraum der 
vorbereitenden Untersuchungen erfolgen, um eine einheitliche Entwicklung des gesamten 
Innenstadtgebietes zu sichern. Zuletzt umfasste das Sanierungsgebiet dann ca. 12 ha.

Im Weiteren wurden städtebauliche Rahmenpläne als untersetzende städtebauliche Untersuchungen und 
Planungen in Bezug auf das Sanierungsgebiet erarbeitet. Sie dienten zur Unterstützung der 
Sanierungsziele.

In den folgenden Jahren wurden eine Vielzahl von Erschließungsmaßnahmen wie auch 
funktionsbezogene Maßnahmen umgesetzt, so u. a.:
 Erhalt der Gebäudesubstanz - Kindertagesstätte und Bibliothek
 Rückbau von einzelnen störenden Gebäuden bzw. Gebäudekomplexen (u. a. ehemalige 

Getreidemühle Wasserstraße, ehemaligen Gewerbeeinheiten am Hafen)
 Schaffung der Voraussetzungen für die Beseitigung städtebaulicher Missstände sowie 

Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung des ruhenden Verkehrs und der fußläufigen 
Erschließung durch An- bzw. Verkäufe

 Neubau Parkplatz Nähe Stralsunder Straße 
 Sanierung der Straßen einschl. Fußwege 

Auch erfolgte eine erhebliche Aufwertung der Bausubstanz. In der Voruntersuchung 1991 waren 
164 Gebäude mit Baumängeln behaftet. Mit Überprüfung des Sanierungsstandes ab 2005 wurde eine 
wachsende Zahl an sanierten Gebäuden/Neubau von 84 (Jahr 2005) auf 115 (Jahr 2016) registriert. Für 
Modernisierungsmaßnahmen an 20 Gebäuden wurden Städtebaufördermittel von ca. 1 Mio. Euro an 
private Eigentümer ausgereicht. 
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Insgesamt haben die im Rahmen der Städtebauförderung durchgeführten Maßnahmen das Stadtbild 
wiederhergestellt bzw. aufgewertet, den Verweilcharakter erhöht und die Grundlage dafür geschaffen, 
dass die Innenstadt seiner Funktion als Mittelzentrum gerecht werden kann. Insofern hat das Land die 
Feststellung getroffen, dass die städtebaulichen Zielstellungen der Stadt im Städtebauförderprogramm 
abgearbeitet sind. Eine Gewährung weiterer Förderungen wurde ausgeschlossen. Derzeit erfolgt durch 
die BauBeCon die Schlussabrechnung und die Erstellung des Abschlussberichtes. Der Bericht wird auch 
die erreichten Sanierungsziele detailliert darstellen.

Entsprechend § 162 Abs. 1 BauGB sind Sanierungssatzungen aufzuheben, wenn die Sanierung 
durchgeführt ist. Eine Aufhebung der förmlichen Festsetzung des Sanierungsgebietes Damgarten sowie 
des „Erweiterungsgebietes 1“ sind somit erforderlich. Im Weiteren wird die Stadt das Grundbuchamt 
ersuchen, die Sanierungsvermerke zu löschen, die zu Beginn der Sanierung in die betroffenen 
Grundbücher eingetragen wurden. Mit Aufhebung der förmlichen Festsetzung sind auch 
Sanierungsgenehmigungen z. B. für Baumaßnahmen, den Verkauf oder die finanzielle Belastung von 
Grundstücken nicht mehr erforderlich.
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Stadtver t re tung Ribni tz -Damgar ten Beschlussvorlage
RDG/BV/BA-19/052

öffentlich

Betreff

Beschluss zur Fortführung des Bebauungsplanverfahrens Nr. 86 der Stadt 
Ribnitz-Damgarten, "Wohngebiet Am Tannenwald", Saaler Chaussee, im 
Verfahren nach § 13 b BauGB

Sachbearbeitendes Amt:
Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften

Datum
15.11.2019

Sachbearbeitung:
Guido Keil
Verantwortlich:
Herr Körner
Beteiligte Dienststellen:

Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin Status
 Stadtausschuss Damgarten der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten 
(Vorberatung)

19.11.2019 Ö
 Bau- und Wirtschaftsausschuss der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten 
(Vorberatung)

26.11.2019 Ö
 Hauptausschuss der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten (Vorberatung) 04.12.2019 N
 Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten (Entscheidung) 11.12.2019 Ö

Beschluss-Nr. RDG/BV/BA-19/052

Beschluss zur Fortführung des Bebauungsplanverfahrens Nr. 86 der Stadt Ribnitz-Damgarten, 
„Wohngebiet Am Tannenwald“, Saaler Chaussee, im Verfahren nach § 13 b BauGB

Die Stadtvertretung beschließt:

1. Das Verfahren zum Bebauungsplan Nr. 86 der Stadt Ribnitz-Damgarten, „Wohngebiet Am 
Tannenwald“, Saaler Chaussee, wird im Verfahren nach § 13 b BauGB (Einbeziehung von 
Außenbereichsflächen in das beschleunigte Verfahren gem. § 13 a BauGB) fortgeführt. 

2. Gemäß § 13 b BauGB können Außenbereichsflächen in das beschleunigte Verfahren nach § 13 a 
BauGB einbezogen werden. Gem. § 13 a Abs. 2 BauGB gelten im beschleunigten Verfahren die 
Vorschriften des vereinfachten Verfahrens nach § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB entsprechend. 
Nach § 13 Abs. 3 Satz 1 BauGB wird von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, dem 
Umweltbericht nach § 2 a BauGB, der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten 
umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach 
§ 10 a Abs. 1 BauGB abgesehen; § 4 c BauGB ist nicht anzuwenden.

3. Der Beschluss ist ortsüblich bekannt zu machen.

Abstimmungsergebnis:

Anzahl der Mitglieder:
davon anwesend: Ja-Stimmen: Nein-Stimmen Stimmenthaltungen:

Sachverhalt/Begründung

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 86 umfasst das Firmengelände ehem. Vergölst GmbH 
(Reifen und Autoservice) in der Saaler Chaussee einschließlich
 der angrenzenden Flächen. 

Die Eigentümer der Grundstücke haben 2015 die Aufstellung eines Bebauungsplanes mit der 
Zielstellung der Entwicklung eines Wohngebietes beantragt, woraufhin die Stadtvertretung in der 
Sitzung am 21. Oktober 2015 den Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 86 fasste. Im 
Plangebiet können Bauparzellen für ca. 20 Eigenheime ausgewiesen werden. Die Verkehrserschließung 
soll über eine neu zu schaffende Planstraße gewährleistet werden. 
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Das Verfahren ruhte bislang, da seitens der Antragsteller kein Bauträger/Erschließungsunternehmer 
gebunden werden konnte. Nunmehr haben die Antragsteller darum gebeten, das Bebauungs-
planverfahren nach § 13 BauGB weiterzuführen. 

Der § 13 b BauGB ermöglicht die Einbeziehung von Außenbereichsflächen in das beschleunigte 
Verfahren nach § 13 a BauGB. Die Anwendungsvoraussetzungen des § 13 b BauGB sind im Bebauungs-
plan Nr. 86 u. a. gegeben, da es sich um Außenbereichsflächen handelt, ein Anschluss an den im 
Zusammenhang bebauten Ortsteil gegeben ist und die Zulässigkeit von Wohnnutzungen begründet 
werden soll.

Der Beschluss zur Anwendung des § 13 b BauGB kann gem. gesetzlicher Vorgaben nur bis zum 
31.12.2019 gefasst werden, wobei die Satzung dann bis zum 31.12.2021 zu beschließen ist. Die 
Antragsteller gehen davon aus, dass in den nächsten 2 Jahren die Bebauungsplanung abgeschlossen sein 
wird.

Bisherige Beschlussfassungen:
Aufstellungsbeschluss: 21. Oktober 2015
Beschluss über § 3 (1) BauGB: 9. Dezember 2015
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Stadtver t re tung Ribni tz -Damgar ten Beschlussvorlage
RDG/BV/BA-19/046

öffentlich

Betreff

Aufstellungsbeschluss über den Bebauungsplan Nr. 100 der Stadt Ribnitz-
Damgarten, "Wohnbebauung nördlich der Pütnitzer Straße" OT Pütnitz, 
im Verfahren nach § 13 b BauGB

Sachbearbeitendes Amt:
Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften

Datum
11.11.2019

Sachbearbeitung:
Guido Keil
Verantwortlich:
Herr Körner
Beteiligte Dienststellen:

Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin Status
 Stadtausschuss Damgarten der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten 
(Vorberatung)

19.11.2019 Ö
 Bau- und Wirtschaftsausschuss der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten 
(Vorberatung)

26.11.2019 Ö
 Hauptausschuss der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten (Vorberatung) 04.12.2019 N
 Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten (Entscheidung) 11.12.2019 Ö

Beschluss-Nr. RDG/BV/BA-19/046

Aufstellungsbeschluss über den Bebauungsplan Nr. 100 der Stadt Ribnitz-Damgarten, 
„Wohnbebauung nördlich der Pütnitzer Straße“, OT Pütnitz, im Verfahren nach § 13 b BauGB

Die Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten beschließt:
 

1. Für die Flurstücke 84/1 tlw., 101/1, 101/2, 102, 103 und 104 der Flur 2 Gemarkung Pütnitz wird ein 
Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren nach den Regelungen des § 13 b BauGB aufgestellt.

2. Das Plangebiet wird begrenzt:
 im Norden durch landwirtschaftliche Nutzflächen 
 im Osten durch das Wohngrundstück „Pütnitzer Straße 9“ sowie landwirtschaftlich genutzte 

Flächen
 im Süden durch die Pütnitzer Straße einschl. des Bebauungsplangebietes Nr. 17, „Wohngebiet 

Pütnitz“ (Am Gutspark)
 im Westen durch landwirtschaftlich genutzte Flächen

3. Es werden folgende Planungsziele angestrebt:
 Abbruch des vorhandenen Gebäudebestandes
 Entwicklung eines reinen Wohngebietes 
 Sicherung der Erschließung
 Festsetzung von Art und Maß der baulichen Nutzung unter Berücksichtigung einer geordneten 

und nachhaltigen städtebaulichen und gestalterischen Entwicklung

4. Gemäß § 13 b BauGB können Außenbereichsflächen in das beschleunigte Verfahren nach § 13 a 
BauGB einbezogen werden. Gem. § 13 a Abs. 2 BauGB gelten im beschleunigten Verfahren die 
Vorschriften des vereinfachten Verfahrens nach § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB entsprechend. 
Nach § 13 Abs. 3 Satz 1 BauGB wird von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, dem 
Umweltbericht nach § 2 a BauGB, der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten 
umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach 
§ 10 a Abs. 1 BauGB abgesehen; § 4 c BauGB ist nicht anzuwenden.

5. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB ist wie folgt 
durchzuführen:
 dreiwöchige öffentliche Auslegung der Vorentwurfsunterlagen

 

6. Der Beschluss ist ortsüblich bekannt zu machen (§ 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB).
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Abstimmungsergebnis:

Anzahl der Mitglieder:
davon anwesend: Ja-Stimmen: Nein-Stimmen Stimmenthaltungen:

Sachverhalt/Begründung:

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 100 umfasst die Fläche der landwirtschaftlich genutzten 
Lagehallen nördlich der Pütnitzer Straße. Planungsziel ist der Abriss des Gebäudebestandes und die 
Entwicklung eines reinen Wohngebietes als Abrundung der Ortsrandlage. Der Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes ist in dem seit 1999 wirksamen Flächennutzungsplan als Wohnbaufläche 
ausgewiesen. 

Die Flächen befinden sich im Eigentum der Stadt sowie im Privateigentum. Die Eigentümer stimmen 
der geplanten Entwicklung zu. Die Kosten des Planverfahrens werden von den Eigentümern anteilig 
getragen.

Der § 13 b BauGB ermöglicht die Einbeziehung von Außenbereichsflächen in das beschleunigte 
Verfahren nach § 13 a BauGB. Die Anwendungsvoraussetzungen des § 13 b BauGB sind für den 
Bebauungsplan Nr. 100 u. a. gegeben, da es sich um Außenbereichsflächen handelt, ein Anschluss an 
den im Zusammenhang bebauten Ortsteil gegeben ist und die Zulässigkeit von Wohnnutzungen 
begründet werden soll.

Der Beschluss zur Anwendung des § 13 b BauGB kann gemäß derzeit geltender gesetzlicher Vorgaben 
nur bis zum 31.12.2019 gefasst werden, wobei die Satzung dann bis zum 31.12.2021 zu beschließen ist. 
Es wird davon ausgegangen, dass das Bebauungsplanverfahren in den nächsten 2 Jahren abgeschlossen 
sein wird.
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Stadtver t re tung Ribni tz -Damgar ten Beschlussvorlage
RDG/BV/BA-19/047

öffentlich

Betreff

Aufstellungsbeschluss über den Bebauungsplan Nr. 101 der Stadt Ribnitz-
Damgarten, "Wohnbebauung östlich der Feldstraße", im Verfahren nach § 
13 b BauGB

Sachbearbeitendes Amt:
Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften

Datum
11.11.2019

Sachbearbeitung:
Guido Keil
Verantwortlich:
Herr Körner
Beteiligte Dienststellen:

Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin Status
 Stadtausschuss Damgarten der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten 
(Vorberatung)

19.11.2019 Ö
 Bau- und Wirtschaftsausschuss der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten 
(Vorberatung)

26.11.2019 Ö
 Hauptausschuss der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten (Vorberatung) 04.12.2019 N
 Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten (Entscheidung) 11.12.2019 Ö

Beschluss-Nr. RDG/BV/BA-19/047

Aufstellungsbeschluss über den Bebauungsplan Nr. 101 der Stadt Ribnitz-Damgarten, 
„Wohnbebauung östlich der Feldstraße“, im Verfahren nach § 13 b BauGB

Die Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten beschließt:
 

1. Für die Flurstücke 694, 695, 699/5 tlw., 710/2, 711/4, 711/5 und 712/1 der Flur 1 Gemarkung 
Damgarten wird ein Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren nach den Regelungen des § 13 b 
BauGB aufgestellt.

2. Das Plangebiet wird begrenzt:
 im Norden durch die „Richtenberger Straße“
 im Osten durch landwirtschaftlich genutzte Flächen
 im Süden durch den Radwanderweg zwischen Damgarten und Plummendorf
 im Westen durch die Grundstücke „Feldstraße 10 bis 24“ 

3. Es werden folgende Planungsziele angestrebt:
 Entwicklung eines reinen Wohngebietes 
 Sicherung der Erschließung
 Festsetzung von Art und Maß der baulichen Nutzung unter Berücksichtigung einer geordneten 

und nachhaltigen städtebaulichen und gestalterischen Entwicklung

4. Gemäß § 13 b BauGB können Außenbereichsflächen in das beschleunigte Verfahren nach § 13 a 
BauGB einbezogen werden. Gem. § 13 a Abs. 2 BauGB gelten im beschleunigten Verfahren die 
Vorschriften des vereinfachten Verfahrens nach § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB entsprechend. 
Nach § 13 Abs. 3 Satz 1 BauGB wird von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, dem 
Umweltbericht nach § 2 a BauGB, der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten 
umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach 
§ 10 a Abs. 1 BauGB abgesehen; § 4 c BauGB ist nicht anzuwenden.

5. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB ist wie folgt 
durchzuführen:
 dreiwöchige öffentliche Auslegung der Vorentwurfsunterlagen

 

6. Der Beschluss ist ortsüblich bekannt zu machen (§ 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB).
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Abstimmungsergebnis:

Anzahl der Mitglieder:
davon anwesend: Ja-Stimmen: Nein-Stimmen Stimmenthaltungen:

Sachverhalt/Begründung:

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 101 umfasst den östlich der Feldstraße gelegenen Teil 
der Kleingartenanlage "Tannenblick-Freundschaft e. V.". Planungsziel ist die Entwicklung eines reinen 
Wohngebietes als Abrundung der Ortsrandlage. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist in dem 
seit 1999 wirksamen Flächennutzungsplan als Wohnbaufläche ausgewiesen.

Diese Zielstellung entspricht auch dem Ergebnis des Kleingartenentwicklungskonzeptes der Stadt 
Ribnitz-Damgarten. Im Rahmen der Erarbeitung des Konzeptes erfolgte eine entsprechende 
Abstimmung mit dem betroffenen Verein, die im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes 
fortgesetzt wird. 

Die Notwendigkeit zur Aufstellung des Bebauungsplanes ergibt sich aus dem Fakt, dass die Stadt derzeit 
keine Baugrundstücke für Einfamilienhäuser im Stadtteil Damgarten im Angebot hat sowie aus der 
Sicherung der Anwendung des § 13 b BauGB für das Bebauungsplanverfahren. 

Der § 13 b BauGB ermöglicht die Einbeziehung von Außenbereichsflächen in das beschleunigte 
Verfahren nach § 13 a BauGB. Die Anwendungsvoraussetzungen des § 13 b BauGB sind für den 
Bebauungsplan Nr. 101 u. a. gegeben, da es sich um Außenbereichsflächen handelt, ein Anschluss an 
den im Zusammenhang bebauten Ortsteil gegeben ist und die Zulässigkeit von Wohnnutzungen 
begründet werden soll. Der Beschluss zur Anwendung des § 13 b BauGB kann gemäß den derzeit 
geltenden gesetzlichen Vorgaben nur bis zum 31.12.2019 gefasst werden, wobei die Satzung dann bis 
zum 31.12.2021 zu beschließen ist. Es wird davon ausgegangen, dass das Bebauungsplanverfahren in 
den nächsten 2 Jahren abgeschlossen sein wird.
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Stadtver t re tung Ribni tz -Damgar ten Beschlussvorlage
RDG/BV/BA-19/058

öffentlich

Betreff

Aufstellungsbeschluss über den Bebauungsplan Nr. 102 der Stadt Ribnitz-
Damgarten, "Wohngebiet Sandhufe V", im Verfahren nach § 13 b BauGB

Sachbearbeitendes Amt:
Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften

Datum
19.11.2019

Sachbearbeitung:
Guido Keil
Verantwortlich:
Herr Körner
Beteiligte Dienststellen:

Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin Status
 Bau- und Wirtschaftsausschuss der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten 
(Vorberatung)

26.11.2019 Ö
 Hauptausschuss der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten (Vorberatung) 04.12.2019 N
 Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten (Entscheidung) 11.12.2019 Ö

Beschluss-Nr. RDG/BV/BA-19/058

Aufstellungsbeschluss über den Bebauungsplan Nr. 102 der Stadt Ribnitz-Damgarten, „Wohngebiet 
Sandhufe V“, im Verfahren nach § 13 b BauGB

Die Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten beschließt:
 

1. Für die Flurstücke 184/4, 188/2 tlw., 429, 435, 479 tlw., 481 und 501/47 tlw. der Flur 11 Gemarkung 
Ribnitz wird ein Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren nach den Regelungen des § 13 b 
BauGB aufgestellt.

2. Das Plangebiet wird begrenzt:
 im Norden durch das Bebauungsplangebiet Nr. 64, „Sandhufe II“, mit der Bebauung der 

„C.-Peters-Straße“ sowie durch landwirtschaftlich genutzte Flächen
 im Osten durch landwirtschaftlich genutzte Flächen
 im Süden durch Grünflächen und den alten „Kuhlrader Landweg“
 im Westen durch das Bebauungsplangebiet Nr. 88, „Sandhufe IV,“ mit der Bebauung der „Karl-

Meyer-Straße“ sowie der „Käthe-Miethe-Straße“

3. Es werden folgende Planungsziele angestrebt:
 Entwicklung eines reinen Wohngebietes
 Sicherung der Erschließung unter Weiterführung der Erschließung des Bebauungsplangebietes 

Nr. 88, „Sandhufe IV“
 Festsetzung von Art und Maß der baulichen Nutzung unter Berücksichtigung einer geordneten 

und nachhaltigen städtebaulichen und gestalterischen Entwicklung

4. Gemäß § 13 b BauGB können Außenbereichsflächen in das beschleunigte Verfahren nach § 13 a 
BauGB einbezogen werden. Gem. § 13 a Abs. 2 BauGB gelten im beschleunigten Verfahren die 
Vorschriften des vereinfachten Verfahrens nach § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB entsprechend. 
Nach § 13 Abs. 3 Satz 1 BauGB wird von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, dem 
Umweltbericht nach § 2 a BauGB, der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten 
umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach 
§ 10 a Abs. 1 BauGB abgesehen; § 4 c BauGB ist nicht anzuwenden.

5. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB ist wie folgt durch-
zuführen:
 dreiwöchige öffentliche Auslegung der Vorentwurfsunterlagen

 

6. Der Beschluss ist ortsüblich bekannt zu machen (§ 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB).
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Abstimmungsergebnis:

Anzahl der Mitglieder:
davon anwesend: Ja-Stimmen: Nein-Stimmen Stimmenthaltungen:

Sachverhalt/Begründung:

Der Bebauungsplan Nr. 102, „Wohngebiet Sandhufe V“, stellt die Fortsetzung der erfolgreichen 
Wohnbaulandentwicklung in Ribnitz Süd/Sandhufe dar. 

Derzeit befindet sich die Fortschreibung des die Wohngebiete Sandhufe I bis IV beinhaltenden 
Rahmenplanes „Sandhufe“ in Bearbeitung durch die Planungsgesellschaft Wagner aus Rostock. Erste 
Ideen liegen bereits vor. Dabei zeigt sich in allen Varianten, dass sich der erste Baustein zur weiteren 
Entwicklung der Sandhufe unmittelbar östlich an den B-Plan Nr. 88, „Sandhufe IV“, und südlich des 
B-Planes Nr. 64, „Sandhufe II“, anschließt. Diese Fläche ist Bestandteil des Geltungsbereiches der 
„Sandhufe V“.

Die Fläche ist in Anwendung des § 13 b BauGB entwickelbar, was die Nutzung des beschleunigten 
Verfahrens ermöglicht. Allerdings kann der Beschluss zur Anwendung des § 13 b BauGB gemäß derzeit 
geltender gesetzlicher Vorgaben nur bis zum 31.12.2019 gefasst werden. Insofern stellt sich eine 
Aufstellung des Bebauungsplanes zum jetzigen Zeitpunkt auch aus wirtschaftlicher Sicht als sinnvoll 
dar.

Im Weiteren ist die Fortschreibung des Rahmenplanes Sandhufe zu forcieren, denn letztlich sind aus 
diesem die konkreten Planinhalte für den Bebauungsplan Nr. 102 abzuleiten. Es wird davon 
ausgegangen, dass das Bebauungsplanverfahren in den nächsten 2 Jahren abgeschlossen sein wird.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist im wirksamen Flächennutzungsplan nicht als 
Wohnbaufläche ausgewiesen. Bei Anwendung des beschleunigten Verfahrens nach § 13 a BauGB 
bedarf es nur einer Berichtigung des Flächennnutzungsplanes, keiner Änderung.
 
Die Flächen befinden sich im Eigentum der Stadt sowie im Privateigentum. Die Verhandlungen zur 
Klärung der Eigentumsverhältnisse sind noch nicht abgeschlossen. Die Kosten des Planverfahrens 
werden von den Eigentümern anteilig getragen.
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Stadtver t re tung Ribni tz -Damgar ten Beschlussvorlage
RDG/BV/BA-19/053

öffentlich

Betreff

Aufstellungsbeschluss über den Bebauungsplan Nr. 103 der Stadt Ribnitz-
Damgarten, "Wohnbebauung Sanitzer Straße / Rostocker Landweg" im 
Verfahren nach § 13 b BauGB

Sachbearbeitendes Amt:
Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften

Datum
18.11.2019

Sachbearbeitung:
Guido Keil
Verantwortlich:
Herr Körner
Beteiligte Dienststellen:

Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin Status
 Bau- und Wirtschaftsausschuss der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten 
(Vorberatung)

26.11.2019 Ö
 Hauptausschuss der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten (Vorberatung) 04.12.2019 N
 Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten (Entscheidung) 11.12.2019 Ö

Beschluss-Nr. RDG/BV/BA-19/053

Aufstellungsbeschluss über den Bebauungsplan Nr. 103 der Stadt Ribnitz-Damgarten, 
„Wohnbebauung Sanitzer Straße/Rostocker Landweg“, im Verfahren nach § 13 b BauGB

Die Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten beschließt:
 

1. Für die Flurstücke 58, 61/5 und 61/6 der Flur 10 Gemarkung Ribnitz wird ein Bebauungsplan im 
beschleunigten Verfahren nach den Regelungen des § 13 b BauGB aufgestellt.

2. Das Plangebiet wird begrenzt:
 im Norden durch das Bebauungsplangebiet Nr. 92 der Stadt Ribnitz-Damgarten, 

"Wohnbebauung Schanze" und den offenen Graben 30/1
 im Osten durch die „Sanitzer Straße“
 im Süden durch die Bebauung „Am Petersdorfer Weg“
 im Westen durch den „Rostocker Landweg“
 

3. Es werden folgende Planungsziele angestrebt:
 Rückbau der gewerblichen Brachflächen
 Entwicklung eines Wohngebietes 
 Sicherung der Erschließung
 Festsetzung von Art und Maß der baulichen Nutzung unter Berücksichtigung einer geordneten 

und nachhaltigen städtebaulichen und gestalterischen Entwicklung

4. Gemäß § 13 b BauGB können Außenbereichsflächen in das beschleunigte Verfahren nach § 13 a 
BauGB einbezogen werden. Gem. § 13 a Abs. 2 BauGB gelten im beschleunigten Verfahren die 
Vorschriften des vereinfachten Verfahrens nach § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB entsprechend. 
Nach § 13 Abs. 3 Satz 1 BauGB wird von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, dem 
Umweltbericht nach § 2 a BauGB, der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten 
umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach 
§ 10 a Abs. 1 BauGB abgesehen; § 4 c BauGB ist nicht anzuwenden.

5. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB ist wie folgt durch-
zuführen:
 dreiwöchige öffentliche Auslegung der Vorentwurfsunterlagen

 

6. Der Beschluss ist ortsüblich bekannt zu machen (§ 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB).
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Abstimmungsergebnis:

Anzahl der Mitglieder:
davon anwesend: Ja-Stimmen: Nein-Stimmen Stimmenthaltungen:

Sachverhalt/Begründung:

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 103 umfasst Flächen nördlich der Bebauung „Am 
Petersdorfer Weg“ im Übergang zur Bebauung an der „Schanze“. Derzeit stellen sie sich als gewerbliche 
Brachflächen und landwirtschaftlich genutzte Flächen (Grünflächen) dar. Planungsziel ist die 
Beräumung der gewerblichen Brachflächen und die Entwicklung eines Wohngebietes - im 
Zusammenhang mit der westlich angrenzenden Grünfläche. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist im wirksamen Flächennutzungsplan nicht als 
Wohnbaufläche ausgewiesen. Aus städtebaulicher Sicht ist die Schließung der Lücke zur Schaffung 
eines Bebauungszusammenhanges aber sinnvoll. Bei Anwendung des beschleunigten Verfahrens nach 
§ 13 a BauGB bedarf es nur einer Berichtigung des Flächennnutzungsplanes, keiner Änderung.

Die Flächen befinden sich im Eigentum der Stadt sowie im Privateigentum. Die Verhandlungen zur 
Klärung der Eigentumsverhältnisse sind noch nicht abgeschlossen. Die Kosten des Planverfahrens 
werden von den Eigentümern anteilig getragen.

Der § 13 b BauGB ermöglicht die Einbeziehung von Außenbereichsflächen in das beschleunigte 
Verfahren nach § 13 a BauGB. Die Anwendungsvoraussetzungen des § 13 b BauGB sind für den 
Bebauungsplan Nr. 103 u. a. gegeben, da es sich um Außenbereichsflächen handelt, ein Anschluss an 
den im Zusammenhang bebauten Ortsteil gegeben ist und die Zulässigkeit von Wohnnutzungen 
begründet werden soll.

Der Beschluss zur Anwendung des § 13 b BauGB kann gemäß derzeit geltender gesetzlicher Vorgaben 
nur bis zum 31.12.2019 gefasst werden, wobei die Satzung dann bis zum 31.12.2021 zu beschließen ist. 
Es wird davon ausgegangen, dass das Bebauungsplanverfahren in den nächsten 2 Jahren abgeschlossen 
sein wird.
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Stadtver t re tung Ribni tz -Damgar ten Beschlussvorlage
RDG/BV/BA-19/055

öffentlich

Betreff

Aufstellungsbeschluss über den einfachen Bebauungsplan Nr. 104 der Stadt 
Ribnitz-Damgarten "Wohnbebauung Bahnhofstraße / Ecke Mittelweg" im 
Verfahren nach § 13 a BauGB

Sachbearbeitendes Amt:
Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften

Datum
18.11.2019

Sachbearbeitung:
Guido Keil
Verantwortlich:
Herr Körner
Beteiligte Dienststellen:

Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin Status
 Bau- und Wirtschaftsausschuss der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten 
(Vorberatung)

26.11.2019 Ö
 Hauptausschuss der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten (Vorberatung) 04.12.2019 N
 Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten (Entscheidung) 11.12.2019 Ö

Beschluss-Nr. RDG/BV/BA-19/055

Aufstellungsbeschluss über den einfachen Bebauungsplan Nr. 104 der Stadt Ribnitz-Damgarten, 
„Wohnbebauung Bahnhofstraße / Ecke Mittelweg“ im Verfahren nach § 13a BauGB

Die Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten beschließt:
 

1. Für die Flurstücke 288, 289/1, 290/1 und 291/1 der Flur 17 der Gemarkung Ribnitz wird ein 
einfacher Bebauungsplan gemäß § 30 Abs. 3 BauGB im beschleunigten Verfahren nach den 
Regelungen des § 13 a BauGB aufgestellt.

2. Das Plangebiet wird begrenzt: 
 im Norden durch die „Mittelweg“
 im Westen durch die „Bahnhofstraße“
 im Süden durch die Grundstücke „Bahnhofstraße 4“ und „Mittelweg 5a“
 im Osten durch den „Mittelweg“ 

3. Es werden folgende Planziele angestrebt:
 Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für den Neubau eines Mehrfamilienhauses
 Bebauung unter Berücksichtigung einer geordneten und nachhaltigen städtebaulichen und 

gestalterischen Entwicklung

4. Gemäß § 13 a Abs. 2 BauGB gelten im beschleunigten Verfahren die Vorschriften des vereinfachten 
Verfahrens nach § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB entsprechend. Nach § 13 Abs. 2 BauGB wird von 
der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB abgesehen. 
Weiterhin wird nach § 13 Abs. 3 Satz 1 BauGB von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, 
dem Umweltbericht nach § 2 a BauGB, der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten 
umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach 
§ 10a Abs. 1 BauGB abgesehen; § 4 c BauGB ist nicht anzuwenden.

5. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB ist in Form einer 
dreiwöchigen Auslegung der Vorentwurfsunterlagen durchzuführen.

6. Der Beschluss ist ortsüblich bekannt zu machen (§ 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB).

Abstimmungsergebnis:
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Anzahl der Mitglieder:
davon anwesend: Ja-Stimmen: Nein-Stimmen Stimmenthaltungen:

Begründung
Der Stadt liegt ein Antrag der Gebäudewirtschaft Ribnitz-Damgarten GmbH auf Aufstellung eines 
Bebauungsplanes vor. 
Die Gebäudewirtschaft verfügt im Bereich Mittelweg / Bahnhofstraße über ein größerers 
Eckgrundstück, bestehend aus vier überwiegend leerstehenden zusammenhängenden Objekten. Sie 
plant den vollständigen Rückbau der Gebäude und die Neuerrichtung eines Mehrfamilienhauses mit 21 
bis 24 barrierefreien bzw. barrierereduzierten Wohneinheiten. Die Stellplätze werden in einer 
Tiefgarage untergebracht, die voraussichtlich über den Mittelweg angefahren wird.
Geplant ist ein im Wesentlichen dreigeschossiges Gebäude mit einer partiellen Viergeschossigkeit, was 
nach Auskunft des Bauaufsicht des Landkreises die Aufstellung eines Bebauungsplanes erfordert, da 
sich das Gebäude von der Eigenart der näheren Umgebung absetzt. Die Gebäudewirtschaft erklärt sich 
zur engen Abstimmung mit dem Bauausschuss bereit, insbesondere betreffend der Gestaltung und 
Ausprägung des vierten Geschosses.
Die Kosten des Planverfahrens trägt der Antragsteller.
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Stadtver t re tung Ribni tz -Damgar ten Beschlussvorlage
RDG/BV/BA-19/062

öffentlich

Betreff

Beratung und Beschlussfassung zum Kooperationsvertrag über die 
Zusammenarbeit in der Regiopolregion Rostock

Sachbearbeitendes Amt:
Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften

Datum
04.12.2019

Sachbearbeitung:
Guido Keil
Verantwortlich:
Herr Körner
Beteiligte Dienststellen:

Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin Status
 Hauptausschuss der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten (Vorberatung) 04.12.2019 N
 Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten (Entscheidung) 11.12.2019 Ö

Beschluss-Nr. RDG/BV/BA-19/062

Beratung und Beschlussfassung zum Kooperationsvertrag über die Zusammenarbeit in der 
Regiopolregion Rostock

Die Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten beschließt den Abschluss des Kooperationsvertrages zwischen 
der Hanse- und Universitätsstadt Rostock, dem Landkreis Rostock, der Stadt Bad Doberan, der 
Barlachstadt Güstrow, der Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten, der Bergringstadt Teterow, dem 
Planungsverband Region Rostock, dem Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung M-
V, der IHK zu Rostock und dem Region Marketing Initiative e. V. .

Abstimmungsergebnis:

Anzahl der Mitglieder:
davon anwesend: Ja-Stimmen: Nein-Stimmen Stimmenthaltungen:

Sachverhalt/Begründung:   

Dieser Kooperationsvertrag ersetzt die im Jahr 2014 zwischen den Partnern Hanse- und 
Universitätsstadt Rostock, Landkreis Rostock, den Mittelzentren Stadt Bad Doberan, Barlachstadt 
Güstrow, Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten und Bergringstadt Teterow, Planungsverband Region 
Rostock, das für Landesentwicklung zuständige Ministerium, Industrie- und Handelskammer zu 
Rostock sowie dem Region Marketing Initiative e. V. geschlossene Kooperationsvereinbarung.
Von Januar 2015 bis Juni 2018 erhielt der Region Rostock Marketing Initiative e. V. (RMI), als 
Projektträger der Regiopolregion Rostock, eine 60 % Förderung des „Regiopol-Managements im 
Wirtschaftsraum Rostock“. Im Anschluss an die Förderung erfolgte durch die Partner eine 
eigenfinanzierte Fortführung der Geschäftsstelle Regiopolregion Rostock. Im Jahr 2018 haben die 
Partner einen internen Prozess zur Weiterentwicklung der Regiopolregion Rostock gestartet. Hieraus 
folgte unter anderem die Überleitung des Projektes Regiopolregion Rostock zum Planungsverband 
Region Rostock (PVRR), zum März 2019. Der PVRR wird zukünftig, über die Umlagen seiner 
Mitglieder, für die Personal, Infrastruktur- und Verwaltungskosten aufkommen. Parallel zu dieser 
Entscheidung wurde eine Studie über das Steinbeis Forschungsinstitut Greifswald beauftragt, welche 
Potenziale für eine Weiterentwicklung der Regiopolregion identifiziert und konkrete Vorschläge für 
zukünftige Strukturen präsentiert, um daraus Aufgaben und Handlungserfordernisse abzuleiten.
Durch die Partner gilt es, den bereits 2006 begonnenen Prozess weiter fortzuführen und den Gedanken 
der Regiopolregion Rostock, als dynamischen Wirtschafts- und Lebensraum zwischen den Metropolen, 
zukünftig weiter aktiv zu unterstützen.
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Kooperationsvertrag

zwischen

® der Hanse- und Universitätsstadt Rostock,

« dem Landkreis Rostock,

® der Stadt Bad Doberan,

® der Barlachstadt Güstrow,

® der Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten,

® der Bergringstadt Teterow,

• dem Planungsverband Region Rostock,

® dem Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung M-V,

• der Industrie- und Handelskammer zu Rostock,

« dem Region Rostock Marketing Initiative e. V.

- nachfolgend „Partnerorganisationen" genannt -
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Präambel

Dieser Kooperationsvertrag ersetzt die im Jahr 2014 zwischen den Partnern Hanse- und Uni-

versitätsstadt Rostock, Landkreis Rostock, den Mittelzentren Stadt Bad Doberan, Barlachstadt

Güstrow, Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten und Bergringstadt Teterow, Planungsverband Re-

gion Rostock, das für Landesentwicklung zuständige Ministerium, Industrie- und Handelskam-

mer zu Rostock sowie dem Region Rostock Marketing Initiative e. V. geschlossene Koopera-

tionsvereinbarung.

Von Januar 2015 bis Juni 2018 erhielt der Region Rostock Marketing Initiative e.V. (RMI), als

Projektträger der Regiopolregion Rostock, eine 60%-prozentige Förderung des „Regiopol-Ma-

nagements im Wirtschaftsraum Rostock". Im Anschluss an die Förderung erfolgte durch die

Partner eine eigenfinanzierte Fortführung der Geschäftsstelle Regiopolregion Rostock. Im Jahr

2018 haben die Partner einen internen Prozess zur Weiterentwicklung der Regiopolregion

Rostock gestartet. Hieraus folgte unter anderem die Uberleitung des Projektes Regiopolregion

Rostock zum Planungsverband Region Rostock (PVRR), zum März 2019. Der PVRR wird zu-

künftig, über die Umlagen seiner Mitglieder, für die Personal-, Infrastruktur- und Verwaltungs-

kosten aufkommen. Parallel zu dieser Entscheidung wurde eine Studie über das Steinbeis

Forschungsinstitut in Greifswald beauftragt, welche Potenziale für eine Weiterentwicklung der

Regiopolregion identifiziert und konkrete Vorschläge für zukünftige Strukturen präsentiert, um

daraus Aufgaben und Handlungserfordernisse abzuleiten.

Durch die Partner gilt es, den bereits 2006 begonnenen Prozess weiter fortzuführen und den

Gedanken der Regiopolregion Rostock, als dynamischen Wirtschafts- und Lebensraum zwi-

sehen den Metropolen, zukünftig weiter aktiv zu unterstützen. Die Finanzierung für die projekt-

bezogene Arbeit der Geschäftsstelle Regiopolregion Rostock ist durch die Partner sicherzu-

stellen. Grundlage zur Schaffung eines Mehrwertes durch die Zusammenarbeit innerhalb der

Regiopolregion bilden folgende drei Grundsätze:

Die Basis für die Realisierung des potenziellen Mehrwerts einer Regiopolregion liegt

in der Schaffung konkreter Standortvorteile für Bürgerinnen und Bürger, Unter-

nehmen und Verwaltungshandeln.

Der Mehrwert einer Regiopolregion kann nur durch partnerschaftliche Zusammen-

arbeit zwischen der Regiopole und der sie umgebenden Region erreicht werden.

Die Regiopole nimmt innerhalb der Regiopolregion eine besondere Stellung ein. Da-

raus ergeben sich Chancen, aber auch Verantwortung.
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1
Kooperationsraum der Regiopolregion

(1) Der Kooperationsraum der Regiopolregion Rostock umfasst

die Hanse- und Universitätsstadt Rostock

den Landkreis Rostock

den Mittelbereich Ribnitz-Damgarten (nach LEP 3.2.3 i.V.m. Anhang 1)

(2) Der in Art. 1 Abs. 1 definierte Kooperationsraum kann, durch Beschluss des Lenkungs-

ausschusses der Regiopolregion Rostock, neu definiert werden.

2
und der

(l) Ziele der Zusammenarbeit in der Regiopolregion Rostock sind die Erhöhung der nationa-

len und internationalen Wettbewerbsfähigkeit, die Stärkung der Sichtbarkeit nach außen

sowie der Zusammenhalt und die Kooperation innerhalb der Region. Die Regiopolregion

Rostock will ihre wirtschaftliche, technologische, räumliche, soziale und kulturelle ressour-

cen- und umweltgerechte Entwicklung im Sinne des Nachhaltigkeitsgedanken als gemein-

samen Wirtschafts- und Lebensraum vorantreiben. Dazu wird sie die themen- und pro-

jektbezogene Zusammenarbeit befördern sowie Maßnahmen und Aktivitäten initiieren.

Zudem strebt sie die weitere Vernetzung und Interaktion von Politik, Verwaltung, Wirt-

schaft, Unternehmen, Wissenschaft und Sozialpartnern in der Regiopolregion Rostock an.

(2) Die Zusammenarbeit beruht auf freiwilliger Selbstverpflichtung.

(3) Die konkreten Zielformulierungen werden nach Maßgabe der folgenden Artikel durch die

Gremien (Lenkungsausschuss und Arbeitsgruppen) im Rahmen ihrer Aufgaben und Ver-

antwortung vorgenommen und regelmäßig angepasst.

3
der Regiopolregion Rostock

Die Regiopolregion Rostock wird durch die/den Oberbürgermeister/in der Hanse- und Uni-

versitätsstadt sowie die/dem Landrätin/Landrat des Landkreises Rostock repräsentiert

und vertreten den Lenkungsausschuss der Regiopolregion nach innen und außen.

4
Lenkungsausschuss

(1) Dem Lenkungsausschuss obliegen die operativen und strategischen Entscheidungen zur

Entwicklung der Regiopolregion Rostock. Der Lenkungsausschuss:

a) fasst Beschlüsse und legt die Ziele und Maßnahmen fest;

b) beschließt das Arbeitsprogramm (inkl. Klärung der finanziellen Möglichkeiten)

c) überwacht die Umsetzungsprozesse und ihre Ergebnisse;
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d) initiiert Projekte in Zusammenarbeit mit der Geschäftsstelle;

e) beschließt die Einsetzung, Besetzung, Auflösung oder Veränderung von Arbeitsgrup-

pen sowie deren Leitung;

f) legt die Leitlinien (Rechte, Freiheiten und Befugnisse) für die Arbeit der Geschäfts-

stelle der Regiopolregion Rostock fest.

(2) Der Lenkungsausschuss, setzt sich aus den Partnerorganisationen der Regiopolregion

Rostock zusammen:

Vertreter/in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Vertreter/in des Landkreises Rostock

Vertreter/in der Stadt Bad Doberan

Vertreter/in der Barlachstadt Güstrow

Vertreter/in der Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten

Vertreter/in der Bergringstadt Teterow

Vertreter/in des Planungsverbandes Region Rostock

Vertreter/in des für Landesentwicklung zuständigen Ministeriums

Vertreter/in der Industrie- und Handelskammer zu Rostock

Vertreter/in des Region Rostock Marketing Initiative e.V.

(3) Jede Partnerorganisation benennt bis zu zwei Mitglieder für den Lenkungsausschuss, ide-

alerweise je eine Person aus der Leitungs- sowie aus der Arbeitsebene (s. Anlage 2). Für

die Leitungsebene wird eine möglichst weitreichende Entscheidungsbefugnis angestrebt.

Die Mitglieder können bei Bedarf durch andere Personen aus der Organisation vertreten

werden.

(4) Der Lenkungsausschuss ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Partnerorgani-

sationen anwesend ist.

(5) Die Entscheidungen des Lenkungsausschusses werden mit einer Zweidrittelmehrheit1 der

Anwesenden getroffen, wobei jede Partnerorganisation eine Stimme hat. Bedarf es einer

weitergehenden politischen Legitimation über anstehende Entscheidungen ist eine Betei-

ligung der erforderlichen Akteure und Gremien durch die Mitglieder des Lenkungsaus-

Schusses zu gewährleisten.

(6) Zum Lenkungsausschuss können zusätzlich Experten oder Sachkundige sowie (ständige)

Gäste geladen werden. Sie haben jedoch kein Stimmrecht.

(7) Der Lenkungsausschuss tritt mindestens zweimal jährlich, ferner im Bedarfsfall zu Sitzun-

gen zusammen.

' Die Zweidrittelmehrheit bezieht sich auf die anwesenden Mitglieder. Enthaltungen sind möglich.
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5
Arbeitsgruppen

(1) Zur Bearbeitung von fachspezifischen Thematiken können Arbeitsgruppen gebildet wer-

den.

(2) Die Arbeitsgruppen unterstützen die Geschäftsstelle der Regiopolregion Rostock bei der

Erledigung ihrer Aufgaben, bei der Umsetzung von Maßnahmen und bei der Entwicklung

von Projekten.

(3) Die Themen, Projekte, Maßnahmen und Veranstaltungen der Arbeitsgruppen werden im

Arbeitsprogramm der Regiopolregion Rostock formuliert. Darüber hinaus kann der Len-

kungsausschuss den Arbeitsgruppen Sonderaufträge erteilen.

(4) In den Arbeitsgruppen können die beteiligten Organisationen, externe Partner und die

Geschäftsstelle der Regiopolregion mitwirken.

(5) Für eine ausreichende Organisation der Arbeitsgruppen (Festlegung und Pflege des Teil-

nehmerkreises, Vorbereitung der Sitzungen, Protokollerstellung, Berichtspflichten an den

Lenkungsausschuss, Abstimmung mit anderen Arbeitsgruppen) ist die Geschäftsstelle der

Regiopolregion Rostock verantwortlich.

Artikel 6
Geschäftsstelle

(1) Die Partnerorganisationen unterhalten zur Unterstützung der regionalen Zusammenarbeit

eine Geschäftsstelle der Regiopolregion Rostock mit Sitz in Rostock. Diese Geschäfts-

stelle ist die offizielle Adresse der Regiopolregion Rostock.

(2) Die Geschäftsstelle ist die räumliche Zusammenführung der mit der Aufgabe „Geschäfts-

stelle Regiopolregion Rostock" betrauten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.

(3) Der Planungsverband Region Rostock ist Träger der Geschäftsstelle Regiopolregion

Rostock, die selbst keine selbstständige juristische Person ist und daher i.d.R. durch den

PVRR vertreten wird.

(4) Grundlage für die Arbeit der Geschäftsstelle sind die Beschlüsse und Aufträge des Len-

kungsausschusses.

(5) Die Aufgaben der Geschäftsstelle sind:

a) das Management der gemeinsamen Themen und Projekte der Regiopolregion

Rostock, dazu zählen insbesondere:

i. die Aufstellung des Arbeitsprogramms in Abstimmung mit dem Lenkungsaus-

schuss;
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ii. Koordinationsleistungen bei der Umsetzung des Arbeitsprogramms;

iii. das Monitoring des Arbeitsprogramms und das Berichtswesen;

b) die Erstellung von Analysen und Konzepten sowie die Entwicklung von Methoden

und Verfahren zur Weiterentwicklung der Zusammenarbeit in der Regiopolregion

Rostock;

c) die Offentiichkeitsarbeit sowie Koordinationsleistungen beim Regionalmarketing

für die Regiopolregion Rostock;

d) Unterstützung der Vertretung der Regiopolregion Rostock in regionalen und über-

regionalen Gremien;

e) Unterstützung der Vertretung der Regiopole Rostock im Deutschen RegioPole-

Netzwerk;

f) Unterstützung des Planungsverbandes bei der Umsetzung der Förderprojekte im

Fördervorhaben Regionalbudget;

g) die Aufstellung des Finanzplanes, die Verwaltung der Mittel und die Auftrags-

vergäbe an externe Dienstleister in Abstimmung mit den Partnern;

h) die Information der Partner bzw. der von ihnen benannten Ansprechpartner über

laufende und geplante Aktivitäten der Regiopolregion Rostock;

i) die Unterstützung des Lenkungsausschusses, dazu zählen insbesondere:

i. die Organisation der Sitzungen des Lenkungsausschusses,

il. die Vorbereitung der Beschlüsse des Lenkungsausschusses,

iii. die Ausführung der Beschlüsse bzw. die Koordination ihrer Umsetzung,

iv. aktive Mitarbeit bei den Partnern in regional bedeutsamen, themenbezogenen

Aufgabenstellung

(6) Die Geschäftsstelle der Regiopolregion Rostock legt dem Lenkungsausschuss jeweils am

-Jahresanfang einen Bericht über die Aktivitäten des abgelaufenen Jahres sowie einen

Ausblick auf das neue Jahr vor.

(7) Die inhaltliche Ausgestaltung der genannten Aufgabenbereiche wird vom Lenkungsaus-

schuss konkretisiert.

7
Aufgaben der Partnerorganisationen

(1) Die Partnerorganisationen verpflichten sich, die interne Kommunikation und Abstimmung

in ihrer Behörde, Dienststelle oder Organisation in Angelegenheiten der Regiopolregion

Rostock vorzunehmen.

(2) Die Vertreter der Partnerorganisationen im Lenkungsausschuss Regiopolregion Rostock

stellen die Ansprechpartner/in für die Geschäftsstelle der Regiopolregion Rostock dar, die

oder der die Meinungsbildungs-, Entscheidungs- und Umsetzungsprozesse im eigenen

Zuständigkeitsbereich koordiniert.
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(3) Die benannten Ansprechpartner/innen stellen einen regelmäßigen Informationsaustausch

mit der Geschäftsstelle der Regiopolregion Rostock sicher, Z.B. über die Einbindung in

hausinteme Dienstberatungen.

(4) Die Partnerorganisationen binden die Geschäftsstelle Regiopolregion Rostock themenbe-

zogen in ihre Gremiensitzungen, so vorhanden, mit ein und gewähren der Geschäftsstelle

der Regiopolregion Rostock, die Teilnahme zu ausgewählten und thematisch relevanten

Veranstaltungen, des jeweiligen Partners.

(5) Die Partnerorganisationen nehmen die Geschäftsstelle der Regiopolregion Rostock in ih-

ren Verteiler für Newsletter, Veranstaltungen und Sitzungskalender mit auf.

(6) Die Partnerorganisationen führen auf ihrer Internetpräsenz die Mitgliedschaft in der Regi-

opolregion Rostock auf und bilden hierzu das Logo und die Kontaktmöglichkeiten der Ge-

schäftsstelle Regiopolregion Rostock ab.

8
Finanzplan / Finanzierung (Anlage 3)

(1) Die Partnerorganisationen bringen sich in unterschiedlicher Form durch die Bereitstellung

finanzieller Mittel und zusätzlich wie in Punkt (3) dargestellt durch die Bereitstellung von

Infrastrukturen in die Umsetzung der gemeinsamen Ziele der Regiopolregion Rostock ein.

(2) Der Planungsverband Region Rostock stellt im Rahmen seines Haushalts die finanziellen

Mittel für die Personal-, Infrastruktur- und Verwaltungskosten der Geschäftsstelle Regio-

polregion Rostock bereit. Dabei erhält er Unterstützung durch das für Landesentwicklung

zuständige Ministerium entsprechend Punkt (3).

(3) Die Arbeitsplätze der Geschäftsstelle Regiopolregion Rostock beim Planungsverband Re-

gion Rostock werden durch das für Landesentwicklung zuständige Ministerium kostenfrei

zur Verfügung gestellt. Dies beinhaltet die Büronutzung, die technische Ausstattung mit

zwei PC-Arbeitsplätzen inkl. technischem Support sowie die Bereitstellung von Telefonen

sowie Übernahme der anfallenden Kosten.

(4) Das für die Landesentwicklung zuständige Ministerium stellt darüber hinaus Mittel für aus-

gewählte Projekte zur Verfügung, über die Höhe ist im Rahmen der jeweiligen Haushalts-

Planungen zu entscheiden.

(5) Mit den Partnerorganisationen Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten, IHK zu Rostock und

Region Rostock Marketing Initiative e.V. sind individuelle Vereinbarungen zur Bereitstel-

lung von finanziellen Mitteln zu treffen.

(6) Zur Verwaltung der jährlich erforderlichen Finanzmittel wird ein Finanzplan aufgestellt.
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(7) Der Finanzplan umfasst die von den Partnerorganisationen und ggf. weiteren Akteuren

bereitgestellten Mittel der Regiopolregion. Daraus werden insbesondere:

a) Personalkosten

b) die Sachkosten der Geschäftsstelle,

c) die Reisekosten der Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter der Geschäftsstelle,

d) die Offentlichkeitsarbeit und Repräsentation der Regiopolregion,

e) Workshops und andere Veranstaltungen,

f) Expertisen und die Mitwirkung an Projekten bzw. die Umsetzung eigener Projekte,

finanziert.

(8) Die Geschäftsstelle stellt den Finanzplan gemäß der abgestimmten Planungen des Ar-

beitsprogramms sowie entsprechend den Beschlüssen des Lenkungsausschusses auf.

Sie legt den Finanzplan dem Lenkungsausschuss zur Genehmigung vor. Aus dem jährli-

chen Finanzplan geht hervor, welche finanziellen Beiträge die einzelnen Partnerorganisa-

tionen leisten.

(9) Sollten im Laufe des Jahres Finanzierungsbedarfe auftreten, die nicht über den Finanz-

plan gedeckt werden, Z.B. für die Realisierung neuer Maßnahmen oder Projekte, ist im

Einzelfall und in Abstimmung mit den Partnerorganisationen und ggf. auch mit weiteren

Akteuren zu prüfen, ob und wie diese Mittel aufgebracht werden können.

Artikel 9
Geltungsdauer

(1) Der Kooperationsvertrag gilt ab dem Datum der jeweiligen Unterschrift der Partnerorgani-

sation. Die Laufzeit ist nicht begrenzt.

(2) Der Kooperationsvertrag kann geändert und angepasst werden. Dazu ist ein Beschluss

mit Zweidrittelmehrheit des Lenkungsausschusses notwendig2.

10
Kündigung

(1) Jede Kooperationsorganisation kann ihre Mitwirkung in der Regiopolregion Rostock mit

einer Frist von sechs Monaten vor Ende des laufenden Haushaltsjahres aufkündigen. Die

Kündigung muss schriftlich gegenüber dem Lenkungsausschuss erklärt werden. Im Rah-

men konkreter Förderprojekte o. ä. gelten ggf. andere Kündigungsfristen.

2 Die Zweldrittelmehrheit bezieht sich auf die anwesenden Mitglieder. Enthaltungen sind möglich.
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Rostock,

Güstrow,

Güstrow,

Claus Ruhe Madsen

Oberbürgermeister der Hanse- und Universi-

tätsstadt Rostock

Sebastian Constien

Landrat des Landkreises Rostock

1218 HANSE- UND
UNIVERSITÄTSSTADT1419

ROSTOCK

LANDKREIS M
ROSTOCK

Bad Doberan,

Ribnitz-Damgarten,

Arne Schuldt

Bürgermeister der Barlachstadt Güstrow

Jochen Arenz

Bürgermeister der Stadt Bad Doberan

Frank llchmann

Bürgermeister der Bernsteinstadt Ribnitz-

Damgarten

Barlachstadt
Güstrow

BERN STEIN STADT
RIBNITZ-DAMGARTEN
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Teterow,

Rostock,

Andreas Lange

Bürgermeister der Bergringstadt Teterow

TETEROW •

Sebastian Constien

Vorsitzender des Planungsverban-

des Region Rostock

PLANUNGSVERBAND

REGION ROSTOCK

Schwerin,

Rostock,

Christian Dahlke

Leiter der Abteilung Energie und

Landesentwicklung im Ministerium

für Energie, Infrastruktur und Digi-

talisierung M-V

Mecklenburg
Vorpommern

/^V^ßO-.

Ministerium für Energie,

Infrastruktur und Digitalisierung

Rostock,

Jens Rademacher

Hauptgeschäftsführer der Industrie-

und Handelskammer zu Rostock

Christian Weiß

Geschäftsführer Region Rostock

Marketing Initiative e.v.

!HK zu Rostock

REGION
ROSTOCK

10
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l.Organisation
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REGIOPOL
REGION
ROSTOCK

REGIOPOLREGION ROSTOCK

^
REPRÄSENTATION ^|

DER
REGIOPOLREGBON

ROSTOCK j

GESCHÄFTSSTELLE
DER

REGIOPOLREGION
ROSTOCK

/'

Lenkungsausschuss

• Hanse- und Universitätsstadt Rostock

• Landkreis Rostock

« IHK zu Rostock

a PLANUNGSVERBAND REGION ROSTOCK

6 Ministerium für Energie, Infrastruktur

und Digitalisierung M-V

« Stadt Bad Doberan

o BarlachstadtGüstrow

® Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten

» BergringstadtTeterow

• Region Rostock Marketing Initiative e.V.
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ANLAGE 2 Lenkungsausschuss der Regiopolregion Rostock

REGIOPOL
R=GION
ROSTOCK

Partner

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Landkreis Rostock

Stadt Bad Doberan

Barlachstadt Güstrow

Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten

Bergringstadt Teterow

PIanungsverband Region Rostock

Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung M-V

Industrie- und Handelskammer zu Rostock

Region Rostock Marketing Initiative e.V.

Leitungsebene

Leiter Dezernent III (Romuald Bittl)
Vertretung: Leiter Amt für Kreisentwicklung (Christian

Fink)

Bürgermeister (Jochen Arenz)

Vertretung: Stabstelle Beteiligungsmanagement

(Edgar Schmidt)

Bürgermeister (Arne Schuldt)
Bürgermeister (Frank lllchmann)
Vertretung: 1. Stellvertreter (Heiko Körner)

Bürgermeister (Andreas Lange)

Leiter der Geschäftsstelle (Gerd Schade)
Vertretung: stellvertretende Geschäftstellenleiterin

(Katja Klein)
Leiter Abteilung 3 (Christian Dahlke)

Hauptgeschäftsführer (Jens Rademacher)
Geschäftsführer (Christian Weiß)

Arbeitsebene

SB Regiopnalplanung (Susann Ehrlich)

Stabstelle Beteiligungsmanagement (Edgar
Schmidt)
Vertretung: Ltr. Touristinformation (Danielle

Zimmermann)

Abt.leiterin Marketing, Kultur und Tourismus (Anett

Zimmermann)

1. Stellvertreter (Heiko Körner)

FB Leiter (Uwe Hohenegger)
Sachgebiet 200 (Lena Fischer)

Sachgebiet210 (Katja Klein)
Sachgebiet 370 (Elgin Föster)
Geschäftsbereichsleiter Innovation, Umwelt,

Verkehr, Maritime Wirtschaft (Sven Olsen)
Leiter (Nadine Boese)
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Stadtver t re tung Ribni tz -Damgar ten Beschlussvorlage
RDG/BV/FA-19/057

öffentlich

Betreff

Anhebung der Hebesätze für die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer 
mit der Beschlussfassung zur Haushaltssatzung 2020

Sachbearbeitendes Amt:
Finanzverwaltungsamt

Datum
19.11.2019

Sachbearbeitung:
Petra Waack
Verantwortlich:
Frau Waack
Beteiligte Dienststellen:

Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin Status
 Finanzausschuss der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten (Vorberatung) 28.11.2019 Ö
 Hauptausschuss der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten (Vorberatung) 04.12.2019 N
 Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten (Entscheidung) 11.12.2019 Ö

Beschluss-Nr. RDG/BV/FA-19/057

Anhebung der Hebesätze für die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer mit der Beschlussfassung zur 
Haushaltssatzung 2020

Die Stadtvertretung beschließt, mit der Haushaltssatzung 2020 die Hebesätze für die Grundsteuer B und 
die Gewerbesteuer auf mindestens den Landesdurchschnitt M-V zu erhöhen.

Abstimmungsergebnis:

Anzahl der Mitglieder:
davon anwesend: Ja-Stimmen: Nein-Stimmen Stimmenthaltungen:

Sachverhalt/Begründung:  
Die Festsetzung der Hebesätze erfolgt im Rahmen der jährlichen Haushaltssatzung oder einer 
gesonderten Hebesatzung. Die Stadt Ribnitz-Damgarten übt ihr Hebesatzrecht über die jährliche 
Festsetzung in der Haushaltssatzung aus.

In der Festlegung des Hebesatzes ist die Gemeinde grundsätzlich frei. Im Fall der Gewerbesteuer ist 
jedoch rechtlich vorgeschrieben, dass der Hebesatz mindestens 200 % zu betragen hat.

Bei den Grundsteuern A und B gibt es eine solche unmittelbar rechtlich normierte Mindesthöhe nicht. 
Gleichwohl gibt es indirekte Untergrenzen für die Hebesatzhöhe. So ergibt sich aus der haushalts-
rechtlichen Pflicht zum Haushaltsausgleich, steigende Kosten durch höhere Einnahmen zu decken. 

§ 44 KV M-V bestimmt die Reihenfolge der Erzielung von Erträgen und Einzahlungen. Die Gemeinde 
hat die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Erträge und Einzahlungen
1. aus Entgelten für die erbrachten Leistungen und 
2. im Übrigen aus Steuern zu beschaffen, 
soweit die sonstigen Erträge und Einzahlungen nicht ausreichen.

Unabhängig davon ist der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten.
In den Anlagen sind ein Vergleich der Hebesätze ausgewählter Gemeinden 
M-V sowie die Berechnung der Steuerkraft als Grundlage für die Erhebung der Kreisumlage und die 
Schlüsselzuweisung beigefügt.

Im Haushaltserlass 2020 des Ministeriums für Inneres und Europa M-V heißt es: „Um nach § 27 FAG 
M-V Hilfen zum Erreichen des Haushaltsausgleichs zu erhalten oder Sonderzuweisungen für das Jahr 
2020 oder 2021 erhalten zu können, müssen kreisangehörige Gemeinden die Hebesätze für Realsteuern 
im Haushaltsvorjahr so festgesetzt haben, dass sie mindestens 20 Hebesatzpunkte über dem gewogenen 
Durchschnittshebesatz der Gemeindegrößenklasse liegen.“
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Auch die Rechts- und Kommunalaufsicht des Landkreises hat sehr deutlich gemacht, dass Kredit-
genehmigungen nicht gewährt werden können, wenn die Hebesätze der Realsteuern unter dem 
Landesdurchschnitt M-V liegen. Die Anhebung der Hebesätze ist nach Prüfung durch die Verwaltung 
notwendig, um die rechtlichen Vorschriften der KV und GemHVO-Doppik einzuhalten.

Die Hebesätze betragen in Ribnitz-Damgarten seit 2010 für die

Haushaltsplanung 2019:
Grundsteuer A 340 v. H. (maßgeblicher Landesdurchschnitt M-V2017: 307 v. H.)
Grundsteuer B 340 v. H. (maßgeblicher Landesdurchschnitt M-V2017: 396 v. H.)
Gewerbesteuer 320 v. H. (maßgeblicher Landesdurchschnitt M-V2017: 348 v. H.)

Haushaltsplanung 2020
Grundsteuer A 340 v. H. (maßgeblicher Landesdurchschnitt M-V2018: 323 v. H.)
Grundsteuer B 340 v. H. (maßgeblicher Landesdurchschnitt M-V2018: 427 v. H.)
Gewerbesteuer 320 v. H. (maßgeblicher Landesdurchschnitt M-V2018: 381 v. H.)
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Übersicht der Hebesätze ausgewählter Gemeinden in M-V

1. Grundsteuer B

Gemeinde

EW 

31.12.2018 Hebesatz 2016 in % Hebesatz 2017 in % Hebesatz 2018 in %

Ribnitz-Damgarten 15.167 340 340 340

Ahrenshagen-Daskow 2.118 340 340 340

Schlemmin 289 300 300 300

Semlow 658 340 340 340

Bergen auf Rügen 13.460 350 350 350

Barth 8.658 360 360 360

Grimmen 9.572 360 360 360

Marlow 4.563 360 360 370

Sassnitz 9.320 380 380 380

Zingst 3.089 400 400 400

Demmin 10.657 350 375 375

Hagenow 12.137 380 380 380

Bad Doberan 12.491 340 340 340

Grevesmühlen 10.354 380 380 400

Anklam 12.385 460 460 460

Wolgast 12.028 450 450 450

Stralsund 59.421 545 545 545

Greifswald 59.382 480 480 480

Rostock 208.886 480 480 480

Neubrandenburg 64.086 550 550 550

Schwerin 95.818 630 630 595

2. Gewerbesteuer

Gemeinde

EW 

31.12.2018 Hebesatz 2016 in % Hebesatz 2017 in % Hebesatz 2018 in %

Ribnitz-Damgarten 15.167 320 320 320

Ahrenshagen-Daskow 2.118 305 305 325

Schlemmin 289 250 250 250

Semlow 658 320 320 320

Bergen auf Rügen 13.460 400 400 400

Barth 8.658 345 345 345

Grimmen 9.572 340 340 340

Marlow 4.563 310 310 320

Sassnitz 9.320 370 370 370

Zingst 3.089 385 385 385

Demmin 10.657 330 380 380

Hagenow 12.137 360 360 360

Bad Doberan 12.491 370 345 370

Grevesmühlen 10.354 350 350 365

Anklam 12.385 400 400 400

Wolgast 12.028 380 380 380

Stralsund 59.421 445 445 445

Greifswald 59.382 425 425 425

Rostock 208.886 465 465 465

Neubrandenburg 64.086 440 440 440

Schwerin 95.818 420 420 450
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Auswirkung nivellierte Hebesätze des Landes M-V

(Angaben in Euro)

1. Grundsteuer B 2016 2017 2018

Einnahme bei Hebesatz RDG 1.216.569 1.220.237 1.229.267

Einnahme bei Durchschnittshebesatz M-V 1.416.945 1.421.217 1.543.815

Mindereinnahmen 200.376 200.980 314.548

Hebesatz Steuer B in Ribnitz-Damgarten 340%

Durchschnittshebesatz 2016 für Plan 2018 396%

Durchschnittshebesatz 2017 für Plan 2019 396%

Durchschnittshebesatz 2018 für Plan 2020 427%

2. Kreisumlage 2016 2017 2018

Ist-Einnahme Steuer B in RDG 1.216.569 1.220.267 1.229.334

Ist-Einnahme Gewerbesteuer in RDG 2.340.591 2.749.912 3.281.428

gleich Ist-Steuerkraft Realsteuern RDG 3.557.160 3.970.179 4.510.762

2016 2017 2018

Ist-Einnahme Steuer B (Landedurchschnitt) 1.416.945 1.421.252 1.543.899

Ist-Einnahme Gewerbesteuer (Landesdurchschnitt) 2.545.393 2.990.529 3.906.950

gleich nivellierte Steuerkraft Realsteuern 3.962.338 4.411.781 5.450.849

Unterschiedsbetrag der Steuerkraft 405.178 441.602 940.087

Zahlung KUL für Einnahmen, die RDG nicht hat 186.463 191.434 389.854

(Hebesätze 46,02%; 43,35%; 41,47%)

Außerdem wird die Steuerkraft einer Gemeinde einer Bedarfsmesszahl gegenübergestellt.

Diese ist relevant für die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen nach FAG.

Vergleich der Einnahmen bei Anwendung des Hebesatzes für Realsteuern in 

Ribnitz-Damgarten und dem Landesdurchschnitt M-V

Zahlungen der Kreisumlage

Gemeinden, die unter den Hebesätzen des Landesdurchschnitts liegen erhalten geringere 

Schlüsselzuweisungen, weil theoretisch höhere Einnahmen durch Realsteuern erzielbar wären.
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Ribnitz Damgarten: 340 v. H.

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Anzahl der Gemeinden gesamt 757 755 752 751 748 726

davon unter 340 v. H. 302 230 158 107 93 74

davon gleich 340 v. H. 80 68 31 18 21 16

davon über 340 v. H. 375 457 563 626 634 636

Grundlage sind die Angaben aus dem jeweiligen Haushaltserlass zur HH-Planung

Übersicht über die Anzahl der Gemeinden, die im Vergleich zum Hebesatz der Grundsteuer B in Ribnitz-Damgarten unter, 

gleich oder über dem Hebesatz von Ribnitz-Damgarten liegen
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Entwurf FAG 2020 
 
 
§ 27 Hilfen zum Erreichen des Haushaltsausgleichs, Sonderzuweisungen 
 
(1) Weist eine Gemeinde oder ein Landkreis im Haushaltsvorjahr einen positiven jahresbezogenen 
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung aus und besteht zum Ende dieses 
Haushaltsjahres noch ein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Haushaltsvorjah-
ren, kann beim für Kommunales zuständigen Ministerium eine Konsolidierungszuweisung beantragt 
werden. Die Konsolidierungszuweisung wird in Höhe des erwirtschafteten jahresbezogenen positiven 
Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen gewährt, höchstens aber in Höhe des zum Ende des Haus-
haltsvorjahres noch bestehenden negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen (Grundzu-
weisung). Die Zuweisung nach Satz 2 beträgt mindestens 20 Prozent des zum Ende des Haushaltsvor-
jahres bestehenden negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen (Mindestzuweisung), wenn 
 
1. der Antrag von einer kreisangehörigen Gemeinde, die keine große kreisangehörige Stadt ist, gestellt 
wird und diese die Hebesätze für Realsteuern im Haushaltsvorjahr so festgesetzt hat, dass sie mindes-
tens 20 Hebesatzpunkte über dem gewogenen Durchschnittshebesatz nach Absatz 4 Satz 4 liegen; 
Mindereinzahlungen bei einer Realsteuerart können dabei durch Mehreinzahlungen bei einer anderen 
Realsteuerart ausgeglichen werden, oder 
 
2. der Antrag von einem Landkreis, einer kreisfreien Stadt oder einer großen kreisangehörigen Stadt 
gestellt wird und dieser oder diese im Haushaltsvorjahr mindestens einen positiven jahresbezogenen 
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in Höhe von 3 000 000 Euro oder 1,5 Prozent der laufenden 
Auszahlungen erreicht hat.  
Eine Konsolidierungszuweisung nach Satz 1 bis 3 kann bis zu einem Betrag von 9 000 000 Euro gewährt 
werden. 
 
(2) Weist eine kreisangehörige Gemeinde mit Ausnahme der großen kreisangehörigen Städte in den 
drei vorangegangenen Haushaltsjahren jeweils einen jahresbezogenen negativen Saldo der laufenden 
Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung aus und besteht zum Beginn des Haushaltsvorvorjahres 
auch insgesamt ein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen, kann beim für Kommunales 
zuständigen Ministerium eine Sonderzuweisung beantragt werden. Diese wird in Höhe des negativen 
jahresbezogenen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen im Haushaltsvorjahr gewährt. Voraus-
setzung für die Gewährung von Sonderzuweisungen ist, dass die Gemeinde 
 
1. die Hebesätze für Realsteuern im Haushaltsvorjahr so festgesetzt hat, dass sie mindestens 20 Hebe-
satzpunkte über dem gewogenen Durchschnittshebesatz nach Absatz 4 Satz 4 liegen; Mindereinzah-
lungen bei einer Realsteuerart können dabei durch Mehreinzahlungen bei einer anderen Realsteuerart 
ausgeglichen werden; und 2. das beschlossene Haushaltssicherungskonzept und auf den Haushaltsaus-
gleich gerichtete rechtsaufsichtliche Entscheidungen umgesetzt hat. 
Ergänzend zur Sonderzuweisung erhält die Gemeinde eine Zuweisung zur Unterstützung des Abbaus 
eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen, der zu Beginn des Haushaltsvorjahres 
bestanden hat, in Höhe von 20 Prozent dieses Saldos (Ergänzungszuweisung). 
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RDG/BV/HA-16/326/03

öffentlich
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3. Änderungssatzung zur 4. Neufassung der Hauptsatzung der 
Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten

Sachbearbeitendes Amt:
Haupt- und Personalamt

Datum
18.11.2019

Sachbearbeitung:
Martina Hilpert
Verantwortlich:
Frau Mittermayer
Beteiligte Dienststellen:
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Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin Status
 Finanzausschuss der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten (Vorberatung) 28.11.2019 Ö
 Hauptausschuss der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten (Vorberatung) 04.12.2019 N
 Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten (Entscheidung) 11.12.2019 Ö

Beschluss-Nr. RDG/BV/HA-16/326/03

3. Änderungssatzung zur 4. Neufassung der Hauptsatzung der Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten

Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung M-V wird nach Beschlussfassung durch die Stadt-
vertretung Ribnitz-Damgarten vom 11. Dezember 2019 folgende Änderungssatzung zur 4. Neufassung 
der Hauptsatzung der Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten erlassen:

Artikel I

1. § 10 (Stellvertreterin oder Stellvertreter der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters) wird wie 
folgt neu gefasst:

§ 10
Stellvertreterin oder Stellvertreter der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters

Die erste Stellvertreterin oder der erste Stellvertreter erhält eine funktionsbezogene Aufwandsent-
schädigung in Höhe von monatlich 280 €. Die zweite Stellvertreterin oder der zweite Stellvertreter erhält 
eine funktionsbezogene Aufwandsentschädigung in Höhe von monatlich 240 €.

2. § 12 (Entschädigungen) wird wie folgt neu formuliert:

§ 12
Entschädigungen

(1) Die Entschädigungen der Stadtvertreterinnen und Stadtvertreter, sachkundigen Einwohnerinnen und 
Einwohner und sonstigen ehrenamtlich Tätigen richten sich entsprechend der übertragenen Funktionen 
nach der gültigen Entschädigungsverordnung. 
(2) Die Stadtpräsidentin oder der Stadtpräsident erhält eine funktionsbezogene Aufwandsentschädi-
gung in Höhe von monatlich 300 €. Den Stellvertretern der Stadtpräsidentin/des Stadtpräsidenten wird 
bei dessen Verhinderung für die Dauer der Stellvertretung die entsprechende funktionsbezogene 
Aufwandsentschädigung gewährt, sofern die Dauer der Vertretung mindestens einen Monat betragen 
hat. Beschränkt sich die Stellvertretung auf die Leitung einer Sitzung der Stadtvertretung erhalten sie 
eine sitzungsbezogene Aufwandsentschädigung in Höhe von 60 €. 
(3) Die Fraktionsvorsitzenden erhalten eine funktionsbezogene Aufwandsentschädigung in Höhe von 
monatlich 180 €. Stellvertreterinnen und Stellvertreter erhalten entsprechende Entschädigungen anteilig 
für die Dauer der Stellvertretung. 
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(4) Stadtvertreterinnen und Stadtvertreter werden für die Teilnahme an Sitzungen der Stadtvertretung, 
der Ausschüsse, denen sie als Mitglieder angehören, und der Fraktionen durch eine sitzungsbezogene 
Aufwandsentschädigung in Höhe von je 40 € entschädigt. Die Höchstzahl der Sitzungen der Fraktionen, 
für die ein Sitzungsgeld auszuzahlen ist, wird auf jährlich 8 beschränkt. 
(5) Sachkundige Einwohnerinnen und Einwohner erhalten für die Teilnahme an Sitzungen der Aus-
schüsse, denen sie als Mitglieder angehören, und an Fraktionssitzungen eine sitzungsbezogene 
Aufwandsentschädigung in Höhe von je 40 €. 
(6) Ausschussvorsitzende oder deren Vertreter erhalten für jede von ihnen geleitete Sitzung eine 
sitzungsbezogene Aufwandsentschädigung in Höhe von je 60 €. 
(7) Die Vorsitzende oder der Vorsitzende des Ortsbeirates Klockenhagen erhält eine funktionsbezogene 
Aufwandsentschädigung in Höhe von monatlich 80 €, die Vorsitzende oder der Vorsitzende des 
Ortsbeirates Langendamm erhält eine funktionsbezogene Aufwandsentschädigung in Höhe von 
monatlich 50 €, die Vorsitzende oder der Vorsitzende des Ortsbeirates Körkwitz von monatlich 20 €. 
(8) Mitglieder der Ortsbeiräte erhalten für die Teilnahme an Ortsbeiratssitzungen eine sitzungs- 
bezogene Aufwandsentschädigung in Höhe von je 40 €. 
(9) Vergütungen, Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen aus einer Tätigkeit als Vertretung der 
Bernsteinstadt in der Gesellschafterversammlung, im Aufsichtsrat oder einem ähnlichen Organ eines 
Unternehmens oder einer Einrichtung des privaten Rechts sind an die Bernsteinstadt abzuführen, soweit 
sie den Betrag von 250 € pro Sitzung übersteigen. Dies gilt nicht für Aufwendungen, die im 
Zusammenhang mit der Tätigkeit nachweislich entstanden sind. Führt die Vertretung der Bernsteinstadt 
den Vorsitz in einem in Satz 1 genannten Gremium, sind die Vergütungen, Sitzungsgelder und Auf-
wandsentschädigungen an die Bernsteinstadt abzuführen, soweit sie den Betrag von 500 € pro Sitzung 
übersteigen; Satz 2 gilt entsprechend. 
(10) Finden mehrere Sitzungen (Stadtvertretung, Ausschüsse, Ortsbeiräte, Fraktionen) an einem Tag 
statt, wird nur einmalig Sitzungsgeld gezahlt, sofern nicht insgesamt fünf Stunden überschritten werden.

Artikel II

Die Änderungssatzung tritt am 1. Januar 2020 in Kraft.

Ribnitz-Damgarten, 

Ilchmann
Bürgermeister

Abstimmungsergebnis:

Anzahl der Mitglieder:
davon anwesend: Ja-Stimmen: Nein-Stimmen Stimmenthaltungen:

Hinweis:

Die Änderungen sind kursiv gedruckt. Die aktuelle Hauptsatzung ist als Anlage beigefügt. Die 
Bestimmungen, nach der die Zahlung von sitzungsbezogenen Aufwandsenschädigungen auf die 
ehrenamtlich Tätigen beschränkt wurden, die keine funktionsbezogenen Auaufwandsentschädigungen 
beziehen, wurden gestrichen

Begründung:

Die neue Entschädigungsverordnung enthält im Vergleich zu den aktuell in der Haupsatzung geregelten 
Entschädigungshöhe folgende neue Höchsbeträge für die in der Stadt Ribnitz-Damgarten ehrenamtlich 
Tätigen:

Funktion Hauptsatzung aktuell Höchstbetrag neu
1. Stellvertreter/in des Bürgermeisters 220 280
2. Stellvertreter/in des Bürgermeisters 200 240
Funktionsbezogene Aufwandsentschädigung 
Stadtpräsident/in

300 480

Funktionsbezogene Aufwandsentschädigung
Fraktionsvorsitzende

180 220
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Sitzungsbezogene Aufwandsentschädigung 
Stadtvertreter/sachkundige Einwohner

30 40

Sitzungsbezogene Aufwandsentschädigung 
Ausschussvorsitzende

60 60

Funktionsbezogene Aufwandsentschädigung
Ortsbeiratsvorsitzende/r Klockenhagen

80 180 

Funktionsbezogene Aufwandsentschädigung
Ortsbeiratsvorsitzende/r Langendamm

50 180 

Funktionsbezogene Aufwandsentschädigung
Ortsbeiratsvorsitzende/r Körkwitz

20 180 

Sitzungsbezogene Aufwandsentschädigung
Ortsbeiratsmitglieder

20 40

Am 21. August 2019 fand eine Beratung der Fraktionvorsitzenden zur Thematik Änderung der 
Entschädigungshöhe auf Grundlage der neuen Entschädigungsverordnung statt. 

Es wurde der in der Änderungssatzung aufgenommene Vorschlag erarbeitet, ohne Einigkeit in Bezug 
auf die sitzungsbezogene Aufwandsentschädigung zu erzielen (Beibehaltung 30 € Sitzungsgeld oder 
Erhöhung auf den Höchstwert 40 €).

Aufgrund der Tatsache, dass Empfänger funktionsbezogener Aufwandsentschädigungen(außer 
Stellvertreter des Bürgermeisters) im Gegensatz zur bisherigen Regelung zukünftig neben dem 
monatlichen Betrag auch sitzungsbezogene Aufwandsentschädigungen erhalten und damit deutlich , 
wurde davon abgesehen, die funktionsbezogenen Aufwandsentschädigungen zu erhöhen.

Der Höchstbetrag von 180 € für die Ortsbeiratsvorsitzenden gilt für eine Einwohnerzahl bis 5.000. Der 
Betrag wurde aktuell entsprechend der Einwohnerzahl gestaffelt und soll unter Berücksichtigung der 
Tatsache, dass auch die Ortsbeiratsvorsitzenden zukünftig zusätzlich sitzungsbezogene Aufwands-
entschädigungen erhalten, beibehalten werden.

Bei der Aufwandsentschädigung für die erste Stellvertretung der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters 
wird aufgrund der hohen Inanspruchnahme der Höchstwert von 280 € vorgeschlagen, für die zweite 
Stellvertretung eine Erhöhung von 220 € auf 240 €.
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Hauptsatzung 

 

der Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten  
 

 

 

 

§ 1 

Stadtgebiet/Ortsteile 
 
(1) Das Stadtgebiet besteht aus den Grundstücken, die nach geltendem Recht zur Bernsteinstadt  
gehören.  
 
(2) Die Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten besteht aus den Stadtteilen Ribnitz und Damgarten und  
den Ortsteilen Altheide, Beiershagen, Borg, Dechowshof, Freudenberg, Hirschburg, Klein-Müritz,  
Klockenhagen, Körkwitz, Langendamm, Neuheide, Neuhof, Petersdorf, Pütnitz, Tempel und Wilms-
hagen.  

 

 

§ 2 

Name/Wappen/Flagge/Dienstsiegel  

 

(1) Die Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten führt ein Wappen, eine Flagge und ein Dienstsiegel.  

 

(2) Das Wappen ist wie folgt beschrieben: „Gespalten; vorn in Silber ein hersehendes, rot gekleidetes, 

goldbehaartes, goldgekröntes Brustbild eines Mannes mit goldbesäumtem blauem Umhang, hinten in 

Blau ein aufgerichteter, rot gezungter goldener Greif“.  

 

(3) Die Flagge ist wie folgt beschrieben: „Die Flagge der Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten ist quer 

zur Längsachse des Flaggentuchs von Rot, Weiß, Blau und Gelb gestreift. Der rote und der gelbe Strei-

fen nehmen je ein Achtel, der weiße und der blaue Streifen nehmen je drei Achtel der Länge des Flag-

gentuchs ein. In der Mitte des weißen Streifens liegt die Figur aus dem vorderen Feld des Stadtwappens. 

In der Mitte des blauen Streifens liegt die Figur aus dem hinteren Feld des Stadtwappens. Die Wappen-

figuren nehmen jeweils die Hälfte der Höhe des Flaggentuchs ein. Die Länge der Flagge verhält sich 

zur Höhe wie 3 zu 2“.  

 

(4) Das Dienstsiegel zeigt im Kreis das Wappen, wie in Abs. 2 beschrieben, sowie den umlaufenden 

Schriftzug STADT RIBNITZ-DAMGARTEN LANDKREIS VORPOMMERN-RÜGEN.  

 

(5) Die Verwendung des Wappens und der Flagge durch Dritte bedarf der Genehmigung der Bürger-

meisterin oder des Bürgermeisters.  

 

(6) Die Bernsteinstadt ist als geschäftsführende Gemeinde Mitglied des Amtes Ribnitz-Damgarten.  

 

 

§ 3 

Rechte der Einwohnerinnen und Einwohner 

 

(1) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister berufen auf Grund von wichtigen Vorhaben oder Vor-

kommnissen eine Einwohnerversammlung der Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten ein. Die Einwohner-

versammlung kann begrenzt auf Stadt- und Ortsteile durchgeführt werden. Über die Einberufung einer 

Einwohnerversammlung kann auch die Stadtvertretung mit einfacher Mehrheit entscheiden. 
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 (2) Anregungen, Beschwerden und Vorschläge der Einwohnerversammlung in Selbstverwaltungsan-

gelegenheiten sollen der Stadtvertretung in einer angemessenen Frist zur Beratung vorgelegt werden.  

 

(3) Einwohnerinnen und Einwohner, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, erhalten zu jeder plan-

mäßigen Stadtvertretersitzung die Möglichkeit, in einer Einwohnerfragestunde vor Beginn des öffentli-

chen Teils Fragen an alle Mitglieder der Stadtvertretung sowie die Bürgermeisterin oder den Bürger-

meister zu stellen und Vorschläge oder Anregungen zu unterbreiten. Die Fragen, Vorschläge und An-

regungen dürfen sich dabei nicht auf Beratungsgegenstände der anschließenden Sitzung der Stadtver-

tretung beziehen. Anfragen sollen, sofern sie nicht in der Sitzung selbst beantwortet werden können, 

innerhalb einer angemessenen Frist schriftlich beantwortet werden. Für die Fragestunde ist eine Zeit bis 

zu 30 Minuten vorzusehen. Die einzelne Wortmeldung ist auf drei Minuten begrenzt. 

 

(4) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ist verpflichtet, im öffentlichen Teil der Sitzung der 

Stadtvertretung über wichtige Stadtangelegenheiten zu berichten.  

 

(5) Die Stadtvertretung kann beschließen, Sachverständige sowie Einwohnerinnen und Einwohner, die 

von dem Gegenstand der Beratung betroffen sind, anzuhören. Die von Einwohnerinnen und Einwohnern 

beabsichtigte Anhörung ist der Stadtpräsidentin oder dem Stadtpräsidenten vorher mitzuteilen. Die Zahl 

der anzuhörenden Einwohnerinnen und Einwohner wird auf sechs beschränkt.  

 

(6) Jede Einwohnerin oder jeder Einwohner hat das Recht, sich in Angelegenheiten, die zu den Aufga-

ben der Stadtvertretung gehören, an eine Stadtvertreterin oder einen Stadtvertreter ihres/seines Vertrau-

ens zu wenden.  
 
 

§ 4 

Stadtvertretung  

 

(1) Die in die Stadtvertretung gewählten Bürgerinnen und Bürger führen die Bezeichnung Stadtvertre-

terin bzw. Stadtvertreter.  

 

(2) Die Stadtvertretung wählt aus ihrer Mitte die Vorsitzende oder den Vorsitzenden der Stadtvertre-

tung, eine erste Stellvertreterin oder einen ersten Stellvertreter und eine zweite Stellvertreterin oder ei-

nen zweiten Stellvertreter. Die Vorsitzende oder der Vorsitzende und die Stellvertreter werden durch 

Mehrheitswahl gewählt. 

 

(3) Die Vorsitzende oder der Vorsitzende der Stadtvertretung führt die Bezeichnung Stadtpräsidentin 

oder Stadtpräsident. 
 
 

§ 5 

Stadtpräsidentin oder Stadtpräsident 

 

(1) Die Stadtpräsidentin oder der Stadtpräsident leitet die Sitzungen der Stadtvertretung nach Maßgabe 

der Kommunalverfassung M-V, dieser Hauptsatzung sowie der Geschäftsordnung der Stadtvertretung. 

(2) Die Stadtpräsidentin oder der Stadtpräsident vertritt bei öffentlichen Anlässen die Stadtvertretung. 

Stadtpräsidentin oder Stadtpräsident und Bürgermeisterin oder Bürgermeister stimmen ihr öffentliches 

Auftreten im Einzelfall miteinander ab. 

(3) Scheiden die Stadtpräsidentin oder der Stadtpräsident oder einer der Stellvertreterinnen oder Stell-

vertreter vor Beendigung der Wahlzeit aus, so ist die Ersatzwahl in der nächsten Stadtvertretersitzung, 

jedoch spätestens nach zwei Monaten durchzuführen. 
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§ 6 

Sitzungen der Stadtvertretung  

 

(1) Die Stadtvertretersitzungen sind öffentlich.  
 

(2) Die Öffentlichkeit ist grundsätzlich in folgenden Fällen ausgeschlossen:  

1. einzelne Personalangelegenheiten außer Wahlen und Abberufungen  

2. Steuer- und Abgabenangelegenheiten Einzelner  

3. Grundstücksangelegenheiten  

4. Vergabe von Aufträgen  

5. Rechnungsprüfungsangelegenheiten außer dem Abschlussbericht  

Die Stadtvertretung kann im Einzelfall, sofern rechtliche Gründe nicht entgegenstehen, Angelegen- 

heiten der Ziffern 1 - 4 in öffentlicher Sitzung behandeln. In nicht aufgeführten Fällen ist die Öffent-

lichkeit durch Beschluss auszuschließen, wenn überwiegende Belange des öffentlichen Wohls oder be-

rechtigte Interessen einzelner es erfordern.  
 

(3) Anfragen von Stadtvertreterinnen oder Stadtvertretern sollen spätestens drei Arbeitstage vor der 

Sitzung bei der Bürgermeisterin oder beim Bürgermeister eingereicht werden. Mündliche Anfragen 

während der Stadtvertretersitzung sollen, sofern sie nicht in der Sitzung selbst beantwortet werden, in-

nerhalb einer angemessenen Frist schriftlich beantwortet werden. Auf Wunsch ist die schriftliche Ant-

wort allen Stadtvertreterinnen oder Stadtvertretern vorzulegen.  
 

 

§ 7 

Hauptausschuss 

 

(1) Dem Hauptausschuss gehören neben der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister fünf Stadtver-

treterinnen oder Stadtvertretern an, die je einen ständigen Vertreter haben. Die Stellvertreter der Bür-

germeisterin oder des Bürgermeisters nehmen an den Sitzungen des Hauptausschusses mit beratender 

Stimme teil.  

 

(2) Außer den ihm gesetzlich übertragenen Aufgaben obliegen dem Hauptausschuss alle Entschei- 

dungen, die nicht nach § 22 Kommunalverfassung M-V der Stadtvertretung vorbehalten sind bzw. durch 

die folgenden Vorschriften der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister übertragen werden. Davon un-

berührt bleiben die der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister gesetzlich zugewiesenen Aufgaben.  

 

(3) Der Hauptausschuss trifft Entscheidungen nach § 22 Abs. 4 Kommunalverfassung M-V über:  

1. die Genehmigung von Verträgen der Bernsteinstadt mit Mitgliedern der Stadtvertretung und der Aus-

schüsse sowie mit der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister und den leitenden Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern der Bernsteinstadt, die auf einmalige Leistungen bzw. wiederkehrende Leistungen gerich-

tet sind, innerhalb einer Wertgrenze von 5.000 € bis 25.000 €.  

2. die Zustimmung zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen  

innerhalb einer Wertgrenze von 25.000 € bis 100.000 € je Ausgabenfall, für investive Maßnahmen von 

25.000 € bis 500.000 €. Die Stadtvertretung und die zuständigen Fachausschüsse erhalten regelmäßig 

eine Aufstellung über zwischenzeitlich erteilte Zustimmungen zu über- und außerplanmäßigen Aus-

gaben. 

3. die Verfügung über Stadtvermögen, insbesondere die Veräußerung oder Belastung von Grund- 

stücken, Schenkungen, die Hingabe von Darlehen und die Aufnahme von Krediten durch die Bernstein-

stadt innerhalb einer Wertgrenze von 50.000 € bis 100.000 €.  

4. die Übernahme von Bürgschaften, den Abschluss von Gewährverträgen, die Bestellung sonstiger  

Sicherheiten für Dritte, wirtschaftlich gleich zu achtende Rechtsgeschäfte sowie Erklärungen gegenüber 

einem Gericht bis zu einer Wertgrenze von 100.000 €  

5. den Abschluss von allgemeinen und städtebaulichen Verträgen im Rahmen des bestätigten Haus-

haltsplanes innerhalb einer Wertgrenze von 100.000 € bis 250.000 €  

6. die Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen oder deren Vermittlung an 

Dritte innerhalb einer Wertgrenze von 100 € bis 1.000 €.  
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(4) Der Hauptausschuss entscheidet nach vorheriger Beratung im Ausschuss für Stadt- und Ortsteil-

entwicklung, Bau und Wirtschaft über die Ablehnung von Bauvorhaben gemäß § 36 BauGB.  
 

(5) Im Rahmen des Städtebauförderungsprogramms trifft der Hauptausschuss Entscheidungen inner-

halb einer Wertgrenze von 100.000 € bis 250.000 €.  
 

(6) Die Stadtvertretung ist laufend über die Entscheidungen im Sinne der Abs. 1 bis 5 zu unterrichten.  
 

(7) Die Sitzungen des Hauptausschusses sind nicht öffentlich.  
 

(8) Der Hauptausschuss ist zugleich der Vergabeausschuss. Er trifft seine Entscheidungen auf der 

Grundlage der Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), der Vergabe- und Vertragsordnung für Bau-

leistungen (VOB) bzw. der Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen (VOF) in der  

jeweils gültigen Fassung. Soweit sich aus Abs. 3 nichts anderes ergibt, beschließt der Hauptausschuss 

über Vergaben ab 25.000 €. 
 

(9) Der Hauptausschuss trifft Entscheidungen bezüglich der Ausgestaltung partnerschaftlicher Be- 

ziehungen zu anderen Gemeinden.  
 

(10) Der Hauptausschuss hat die Empfehlungen der Fachausschüsse zu behandeln und dieses nachzu-

weisen.  
 

(11) Der Hauptausschuss entscheidet im Einvernehmen mit der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeis-

ter in Personalangelegenheiten. Er ernennt, befördert und entlässt eine Beamtin oder einen Beamten ab 

Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt. Tarifbeschäftigte ab der Entgeltgruppe 10 TVöD werden durch den 

Hauptausschuss eingestellt, höhergruppiert und gekündigt. 

 

 

§ 8 

Ausschüsse 

 

(1) Es werden folgende beratende Ausschüsse gebildet:  

 

Nr.  Name  Aufgabengebiet  Mitglieder 

1  Finanzausschuss  Finanz- und Haushaltswesen,  

Liegenschaftsangelegenheiten, 

Steuern, Gebühren, Beiträge und 

sonstige Abgaben  

5 Mitglieder der Stadt-

vertretung, 4 sachkun-

dige Einwohnerinnen 

bzw. Einwohner  

2  Bau- und Wirtschaftsaus-

schuss  

Flächennutzungsplanung, Bauleit-

planung, Wirtschaftsförderung, 

Hoch-, Tief- und Straßenbau-ange-

legenheiten, Denkmalpflege 

5 Mitglieder der Stadt-

vertretung, 4 sachkun-

dige Einwohnerinnen 

bzw. Einwohner  

3. Ausschuss für Stadtmar-

keting, Tourismus und 

Kultur 

Tourismus, Stadtmarketing, Betreu-

ung der Kultureinrichtungen, Kul-

turförderung 

5 Mitglieder der Stadt-

vertretung, 4 sachkun-

dige Einwohnerinnen 

bzw. Einwohner 

4  Ausschuss für Bildung, 

Jugend und Soziales  

Betreuung der Schuleinrichtungen, 

Jugendförderung, Kindertages-stät-

ten, soziale Probleme, Alten-betreu-

ung, Behinderten- und Seniorenför-

derung  

5 Mitglieder der Stadt-

vertretung, 4 sachkun-

dige Einwohnerinnen 

bzw. Einwohner  
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5  Sportausschuss  Sportentwicklung - und -förderung, 

Ausbau der Sportstätten, Unter-

stützung der Sportvereine  

5 Mitglieder der Stadt-

vertretung, 4 sachkun-

dige Einwohnerinnen 

bzw. Einwohner  

6  Landwirtschafts- und Um-

weltausschuss  

Umwelt- und Naturschutz, Land-

schaftspflege, Abfall- und Abwas-

serbeseitigung, Landwirtschaft, 

Gartenbau, Forst und Jagd, Klein-

gartenanlagen  

5 Mitglieder der Stadt-

vertretung, 4 sachkun-

dige Einwohnerinnen 

bzw. Einwohner  

7  Ausschuss für Ordnung, 

Sicherheit und Verkehr  

Aufrechterhaltung der öffentlichen 

Sicherheit und Ordnung, Brand-

schutz, Prävention, Verkehrsange-

legenheiten, Zusammenarbeit mit 

der Polizeiinspektion  

5 Mitglieder der Stadt-

vertretung, 4 sachkun-

dige Einwohnerinnen 

bzw. Einwohner 

8  Stadtausschuss  

Damgarten  

wirtschaftliche und städtebauliche 

Entwicklung des Stadtteiles  

Damgarten einschließlich Pütnitz  

5 Mitglieder der Stadt-

vertretung, 4 sachkun-

dige Einwohnerinnen 

und Einwohner  

9  Ausschuss  

„Bodden-Therme“  

Unterstützung des effektiven Be-

triebes des Schwimmbades,  

Kontrolle der ordnungsgemäßen 

Verwendung städtischer Zuschüsse, 

Optimierung des Schwimmbad- 

betriebes durch Marketing  

5 Mitglieder der Stadt-

vertretung, 4 sachkun-

dige Einwohnerinnen 

bzw. Einwohner  

10  Rechnungsprüfungs- 

ausschuss  

Aufgaben der örtlichen Prüfung  5 Mitglieder der Stadt-

vertretung 

 

(2) Die Sitzungen der unter Nr. 1 bis 8 aufgeführten Ausschüsse sind öffentlich, § 6 Abs. 2 gilt ent-

sprechend.  

 

§ 9 

Bürgermeisterin oder Bürgermeister  

 

(1) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister wird für sieben Jahre gewählt.  

 

(2) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister trifft Entscheidungen unterhalb der in § 7 Abs. 3, 5 

und 8 für den Hauptausschuss festgelegten Wertgrenzen dieser Hauptsatzung. Der Hauptausschuss ist 

in der darauf folgenden Ausschusssitzung über Entscheidungen ab einer Wertgrenze von 5.000 € zu 

informieren. Die Stadtvertretung und die zuständigen Fachausschüsse erhalten regelmäßig eine Auf-

stellung über zwischenzeitlich erteilte Zustimmungen zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben.  

 

(3) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister entscheidet über die Zulassung von Bauvorhaben ge-

mäß § 36 BauGB. Bei beabsichtigter Versagung des gemeindlichen Einvernehmens ist vorher der Aus-

schuss für Stadt- und Ortsteilentwicklung, Bau und Wirtschaft zu konsultieren und das Votum des 

Hauptausschusses einzuholen. In dringenden Fällen kann auf die Konsultation des Ausschusses für 

Stadt-und Ortsteilentwicklung, Bau und Wirtschaft verzichtet werden.  

 

(4) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ernennt, befördert und entlässt die Beamtin oder den 

Beamten bis Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt und ist zuständig für die Einstellung, Höhergruppierung 

und Kündigung von Tarifbeschäftigten bis zur Entgeltgruppe 9 c TVöD. 

 

(5) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister erhält eine Aufwandsentschädigung in Höhe des in 

der Kommunalbesoldungsverordnung M-V vorgesehenen Höchstbetrages.  
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(6) Verpflichtungserklärungen der Stadt bis zu einer Wertgrenze von 7.500 € bzw. bei wiederkehren-

den Verpflichtungen bis zu einer Wertgrenze von 2.500 € pro Monat können von der Bürgermeisterin 

oder vom Bürgermeister allein bw. durch eine von ihr oder ihm beauftragte bedienstete Person in ein-

facher Schriftform ausgefertigt werden. Bei Erklärungen gegenüber einem Gericht liegt diese Wert-

grenze bei 25.000 €. 

 

§ 10 

Stellvertreterin oder Stellvertreter der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters  

 

Die erste Stellvertreterin oder der erste Stellvertreter erhält eine funktionsbezogene Aufwandsentschä-

digung in Höhe von monatlich 220 €. Die zweite Stellvertreterin oder der zweite Stellvertreter erhält 

eine funktionsbezogene Aufwandsentschädigung in Höhe von monatlich 200 €. 

 

 

§ 11 

Gleichstellungsbeauftragte 

 

(1) Die Gleichstellungsbeauftragte ist hauptamtlich tätig. Sie unterliegt der Dienstaufsicht der Bürger-

meisterin oder des Bürgermeisters, handelt jedoch bei Ausübung ihrer Rechte nach §41 Abs. 3 und  

4 KV MV weisungsfrei. 

 

(2) Die Gleichstellungsbeauftragte hat die Aufgabe, zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von 

Frauen und Männern in der Bernsteinstadt beizutragen. Zu ihren Aufgaben gehören insbesondere:  

 

1. die Prüfung von Beschluss- und Verwaltungsvorlagen auf ihre Auswirkungen für Frauen  

2. Initiativen zur Verbesserung der Situation der Frauen in der Bernsteinstadt 

3. die Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen Gruppen, Institutionen, Betrieben und Behörden, um 

frauenspezifische Belange wahrzunehmen  

4. ein jährlicher Bericht über ihre Tätigkeit sowie über Gesetze, Verordnungen und Erlasse des  

Bundes und des Landes zu frauenspezifischen Belangen  

5. weitere Aufgaben können ihr zugewiesen werden  

 

(3) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister hat die Gleichstellungsbeauftragte im Rahmen ihres 

Aufgabenbereiches an allen Vorhaben so frühzeitig zu beteiligen, dass deren Initiativen, Vorschläge, 

Bedenken und sonstigen Stellungnahmen berücksichtigt werden können. Dazu sind ihr die zur Erfüllung 

ihrer Aufgaben notwendigen Unterlagen zur Kenntnis zu geben sowie Auskünfte zu erteilen.  

 

(4) Die Bestellung der Gleichstellungsbeauftragten erfolgt durch den Hauptausschuss.  

 

 

§ 12 

Entschädigungen 

 

(1) Die Entschädigungen der Stadtvertreterinnen und Stadtvertreter, sachkundigen Einwohnerinnen 

und Einwohner und sonstigen ehrenamtlich Tätigen richten sich entsprechend der übertragenen  

Funktionen nach der gültigen Entschädigungsverordnung.  

 

(2) Die Stadtpräsidentin oder der Stadtpräsident erhält eine funktionsbezogene Aufwandsentschädi-

gung in Höhe von monatlich 300 €. Sitzungsbezogene Aufwandsentschädigungen werden darüber hin-

aus nicht gewährt. Den Stellvertretern des Stadtpräsidenten wird bei dessen Verhinderung für die Dauer 

der Stellvertretung die entsprechende funktionsbezogene Aufwandsentschädigung gewährt, sofern die 

Dauer der Vertretung mindestens einen Monat betragen hat. Beschränkt sich die Stellvertretung auf die 

Leitung einer Sitzung der Stadtvertretung erhalten sie eine sitzungsbezogene Aufwandsentschädigung 

in Höhe von 60 €. 
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(3) Die Fraktionsvorsitzenden erhalten eine funktionsbezogene Aufwandsentschädigung in Höhe von 

monatlich 180 €. Sitzungsbezogene Aufwandsentschädigungen werden darüber hinaus nicht gewährt. 

Stellvertreterinnen und Stellvertreter erhalten entsprechende Entschädigungen anteilig für die Dauer der 

Stellvertretung.  

 
(4) Stadtvertreterinnen und Stadtvertreter, die keine funktionsbezogene Aufwandsentschädigung er-

halten, werden für die Teilnahme an Sitzungen der Stadtvertretung, der Ausschüsse, denen sie als Mit-

glieder angehören, und der Fraktionen durch eine sitzungsbezogene Aufwandsentschädigung in Höhe 

von je 30 € entschädigt. Die Höchstzahl der Sitzungen der Fraktionen, für die ein Sitzungsgeld auszu-

zahlen ist, wird auf jährlich 8 beschränkt.  

 

(5) Sachkundige Einwohnerinnen und Einwohner erhalten für die Teilnahme an Sitzungen der Aus-

schüsse, denen sie als Mitglieder angehören, und an Fraktionssitzungen, die der Vorbereitung solcher 

Ausschusssitzungen dienen, eine sitzungsbezogene Aufwandsentschädigung in Höhe von je 30 €. 

 

(6) Ausschussvorsitzende oder deren Vertreter erhalten für jede von ihnen geleitete Sitzung eine  

sitzungsbezogene Aufwandsentschädigung in Höhe von je 60 €.  

 

(7) Die Vorsitzende oder der Vorsitzende des Ortsbeirates Klockenhagen erhält eine funktionsbezo-

gene Aufwandsentschädigung in Höhe von monatlich 80 €, die Vorsitzende oder der Vorsitzende des 

Ortsbeirates Langendamm erhält eine funktionsbezogene Aufwandsentschädigung in Höhe von monat-

lich 50 €, die Vorsitzende oder der Vorsitzende des Ortsbeirates Körkwitz von monatlich 20 €. Sitzungs-

bezogene Aufwandsentschädigungen werden darüber hinaus nicht gewährt.  

 

(8) Mitglieder der Ortsbeiräte erhalten für die Teilnahme an Ortsbeiratssitzungen eine sitzungs- 

bezogene Aufwandsentschädigung in Höhe von je 20 €. 

 

(9) Vergütungen, Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen aus einer Tätigkeit als Vertretung der 

Bernsteinstadt in der Gesellschafterversammlung, im Aufsichtsrat oder einem ähnlichen Organ eines 

Unternehmens oder einer Einrichtung des privaten Rechts sind an die Bernsteinstadt abzuführen,  

soweit sie den Betrag von 250 € pro Sitzung übersteigen. Dies gilt nicht für Aufwendungen, die im 

Zusammenhang mit der Tätigkeit nachweislich entstanden sind. Führt die Vertretung der Bernsteinstadt 

den Vorsitz in einem in Satz 1 genannten Gremium, sind die Vergütungen, Sitzungsgelder und Auf-

wandsentschädigungen an die Bernsteinstadt abzuführen, soweit sie den Betrag von 500 € pro Sitzung 

übersteigen; Satz 2 gilt entsprechend.  

 

(10) Finden mehrere Sitzungen (Stadtvertretung, Ausschüsse, Ortsbeiräte, Fraktionen) an einem Tag 

statt, wird nur einmalig Sitzungsgeld gezahlt, sofern nicht insgesamt fünf Stunden überschritten werden. 

 

 

§ 13 

Festlegung von Wertgrenzen für Nachtragssatzungen  

nach § 48 KV M-V und § 20 GemHVO-Doppik 

 

(1) Als erheblich im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 1 KV M-V gilt die Entstehung eines Fehlbetrages im 

Ergebnishaushalt, der 3 % der Gesamtaufwendungen oder den bereits ausgewiesenen Fehlbetrag um 

mehr als 10 % übersteigt. 

(2) Als erheblich im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 2 KV M-V gilt die Entstehung einer Deckungslücke 

von mehr als 3 % der ordentlichen Auszahlungen oder die Erhöhung einer bestehenden Deckungslücke 

um mehr als 10 %. 

(3) Die Überschreitung der Wertgrenze von 10 % aller Aufwendungen und Auszahlungen gilt als  

erheblich im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 3 KV M-V. 

(4) Unabweisbare Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie  

unabweisbare Aufwendungen und Auszahlungen für Instandsetzungen an Bauten und Anlagen sind  

im Sinne des § 48 Abs. 3 Nr. 1 KV M-V als geringfügig anzusehen beim Einsatz städtischer Mittel  

bis 500.000 € im Einzelfall. 
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(5) Die Unterrichtung der Stadtvertretung hat nach § 20 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik unverzüglich 

zu erfolgen, wenn sich abzeichnet, dass sich in einem Teilhaushalt 

1. das Jahresergebnis des Teilergebnishaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 

oder der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-  und Auszahlungen des Teilfinanzhaushalts 

nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen um 3 % und mindestens um 250.000 € ver-

schlechtert oder 

2. die Gesamtauszahlungen einer Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme um 250.000 €  

erhöhen. 

 

§ 14 

Öffentliche Bekanntmachung  

 

(1) Die öffentliche Bekanntmachung von Satzungen der Bernsteinstadt und Beschlussinhalten sowie 

weitere gesetzlich geforderte öffentliche Bekanntmachungen erfolgen im Bekanntmachungsorgan der 

Bernsteinstadt, dem „Amtlichen Stadtblatt Ribnitz-Damgarten“, das nach Bedarf erscheint. Die Veröf-

fentlichung ist mit Ablauf des Erscheinungstages des Bekanntmachungsblattes bewirkt. Das „Amtliche 

Stadtblatt“ wird im Rathaus Ribnitz und in der Bibliothek Damgarten zur kostenlosen Mitnahme aus-

gelegt. Daneben besteht die Möglichkeit, das „Amtliche Stadtblatt“ gegen Erstattung der Portokosten 

über die Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten, Hauptamt, Am Markt 1, 18311 Ribnitz-Damgarten, einzeln 

oder im Abonnement zu beziehen. Erscheinungstermin und Orte der Auslage werden in der „Ostsee-

Zeitung“, Ausgabe Ribnitz-Damgarten, bekannt gegeben.  

 

(2) Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen der Stadtvertretung, der Ausschüsse und der Ortsbeiräte 

werden im Internet unter www.ribnitz-damgarten.de und an den Bekanntmachungstafeln gemäß  

Absatz 6, Nr. 1 bis 3 öffentlich bekannt gemacht.  

 

(3) Auf die gesetzlich vorgeschriebene Auslegung von Plänen und Verzeichnissen ist in der Form des 

Abs. 1 hinzuweisen. Die Auslegungsfrist beträgt einen Monat, soweit nicht gesetzlich etwas anderes 

bestimmt ist. Beginn und Ende der Auslegung sind auf dem ausgelegten Exemplar mit Unterschrift und 

Dienstsiegel zu vermerken.  

 

(4) Vereinfachte Bekanntmachungen erfolgen durch Aushang an den Bekanntmachungstafeln gemäß 

Absatz 6, Nr. 1 bis 3.  

 

(5) Ist die öffentliche Bekanntmachung einer ortsrechtlichen Bestimmung in der in Absatz 1 festgeleg-

ten Form in Folge höherer Gewalt nicht möglich, erfolgt die Bekanntmachung durch Aushang an den in 

Absatz 6 aufgeführten Bekanntmachungstafeln. Die Aushangfrist beträgt 14 Tage, soweit gesetzlich 

nicht etwas anderes vorgeschrieben ist. Die öffentliche Bekanntmachung in der vorgeschriebenen Form 

ist nach Entfallen des Hinderungsgrundes unverzüglich nachzuholen.  

 

(6) Die Bekanntmachungstafeln befinden sich:  

1. Rathaus Ribnitz  

2.  Am Markt Ribnitz  

3. Damgarten (Bushaltestelle „Bürgerhalle“) 

4.  Borg (Verkehrsinsel nördlich der B 105)  

5.    Altheide (neben der Bushaltestelle)  

6.  Klockenhagen (Buswartehäuschen)  

7.   Hirschburg (Ecke „Zum Büdneracker“/“Zum Wallbach“) 

8.   Klein-Müritz (Buswartehäuschen)  

9.    Körkwitz (neben der Bushaltestelle)  

10.  Petersdorf (Kreuzung „Pappelallee“/“Rostocker Landweg“)  

11.  Neuhof (Buswartehäuschen)  

12.  Freudenberg-Ausbau (neben der Bushaltestelle) 

13.  Freudenberg („Am Dorfplatz“)  
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14.  Freudenberg-„Marlower Straße“ (neben der Bushaltestelle)  

15.  Pütnitz (Nähe Briefkasten)  

16.  Dechowshof (vor dem Gutshaus)  

17.  Dechowshof („Tempeler Weg“)  

18.  Langendamm (neben der Bushaltestelle)  

19.  Beiershagen (neben der Bushaltestelle)  

20.  Tempel (am FFW-Gebäude)  

21.  Neu-Hirschburg (Höhe Kriegerdenkmal)  
 
 

§ 15 

Ortsteilvertretung  
 
(1) Es können Ortsteilvertretungen gebildet werden. Die Ortsteilvertretungen erhalten die Bezeichnung 
Ortsbeirat. Die Vorsitzende oder der Vorsitzende führt die Bezeichnung Ortsbeiratsvorsitzende oder 
Ortsbeiratsvorsitzender.  
 
(2) Für die Ortsteile Altheide, Borg, Hirschburg, Klein-Müritz, Klockenhagen und Neuheide wird der 
Ortsbeirat Klockenhagen und für die Ortsteile Beiershagen, Dechowshof, Langendamm und Tempel der 
Ortsbeirat Langendamm, für den Ortsteil Körkwitz der Ortsbeirat Körkwitz gebildet.  
 
(3) Die Ortsbeiräte Langendamm und Klockenhagen setzen sich aus jeweils sieben Einwohnerinnen 
oder Einwohnern zusammen, der Ortsbeirat Körkwitz aus drei. Die Zusammensetzung der Ortsbeiräte 
folgt dem Verhältnis der Besetzung der Stadtvertretung.  
 
 

§ 16 
Aufgaben des Ortsbeirates  

 
(1) Die Ortsbeiratsvorsitzende oder der Ortsbeiratsvorsitzende und die Bürgermeisterin oder der Bür-
germeister informieren sich gegenseitig über alle für den Ortsbeiratsbereich wichtigen Angelegenheiten. 
 
(2) Der Ortsbeirat hat insbesondere folgende Aufgaben:  
1. sich mit Wünschen, Anregungen und Beschwerden der Einwohnerinnen oder Einwohner zu befassen  
2. die im Ortsbeiratsbereich tätigen Institutionen, Vereine, Initiativen, Parteien und sonstigen demo-
kratischen Vereinigungen im Sinne eines Interessenausgleichs anzuhören  
3. bei der Planung und Beratung der wirtschaftlichen, städtebaulichen und kulturellen Entwicklung des 
Ortsteiles mitzuwirken.  
 

§ 17 

Wahl der Ortsbeiräte  
 
Die Wahl der Ortsbeiräte erfolgt durch die Stadtvertretung.  
 
 

§ 18 

Ortsübliche Förderung der Bienen 

 

Die Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten ist eine bienenfreundliche Stadt.  

 

Bienen benötigen ein durchgängiges Angebot an unbelastetem Nektar und Pollen, um in der Lage zu 

sein, Bestäubungsaufgaben in Landwirtschaft und Natur wahrzunehmen. 

 

Für die Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten wird für die auf ihrer Gemarkung tätigen Imker die  

Zulässigkeit und Ortsüblichkeit der Bienenhaltung festgestellt. 

 

 
 
Die Hauptsatzung ist in dieser Fassung am 26. Juni 2019 in Kraft getreten. 
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